
d e r

neunzehnten Sitzung des keairi. Landtages zu Laibach
am 27. -februar 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von K ram . —  R e g i e r u n g s  - C o m 
m i s s a r :  K . k. Landesrath H e rr R o t h .  —  Sämmtliche M itg lieder m it Ausnahme des H errn  Fürstbischofs D r .  
SB U n t e r ,  dann der Herren Abgeordneten: P i n d e r ,  D r .  S k e d l ,  D r .  S n p p a n .  —  S c h riftfü h re r: D r .  T o m a n .

T a g e s o rd n u n g : 1. Lesung des Sitzungs-Protokolles vom 24. Februar 1863. — 2. V ortrag  der Bequartirungs -Auslagen der 
Gensdarmerie. —  3. Antrag auf Verleihung einer Gnadengabe aus dem Landesfonde fü r einen dienstesunfähigen Schubbegleiter. —  

4. V ortrag  niehrerer Gesuche der Landgemeinden um Bew illigung zur Veräußerung von Grundparzellen, ic.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 20 M inuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  D a  die zur Beschlußfassung nöthige Anzahl 
M itg lieder des Landtages versammelt ist, so eröffne ich 
die S itzung, und ersuche den H e rrn  S chriftfüh rer an die 
Vorlesung des P rotokolls der letzten S itzung zu gehen. 
(Schriftführer Deschmann lies t dasselbe. —  Nach der 
Lesung.)

Is t  gegen die Fassung des Protokolls etwas zu 
bemerken?

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen be
merkt w ird , ist das P ro toko ll a ls richtig anerkannt.

M i r  ist von dem H errn  Abg. Derbitsch folgender 
Antrag übergeben worden:

„D a s  h. S taatsm inisterium  sei zu ersuchen, daß 
hochdasselbe in  der nächsten Rcichsrathssession einen G e
setzentwurf auf Revision des jetzt geltenden Heeres - E r -  
gänzungs - Gesetzes zur verfassungsmäßigen Behandlung 
einbringe.

Z u r Vorberathung dieses Gegenstandes und Berich t
erstattung hierüber werde ein Ausschuß von 7 M itg lied e rn  
aus dem Landtage gewählt, welcher a llenfa lls folgende 
Punkte in  Erw ägung zu ziehen habe:

D ie  M ilitä r-D ie n s tze it sei von 8 Jahren auf 6 
Jahre, nebst 2 Jahren Reservedienstzeit herab zu setzen.

D ie  Bedingungen zur Befre iung von dem E in tr itte  
in das Heer fü r die einzigen und die denselben gesetzlich gleich 
gehaltenen Söhne der Grundbesitzer, dann fü r die S t u 
dierenden seien zu erweitern, und auch ans die Söhne 
des B ü rg e r- und Jndustriestandes auszudehnen".

Nachdem dieser A n trag  die gehörige Unterstützung 
erhalten hat ,  werde ich denselben in  einer der nächsten 
Sitzungen an die Tagesordnung bringen.

E s  kommt nunmehr der V o rtrag  des L a nd es-A u s
schusses bezüglich der Bequartirungsauslagen der Gens
darmerie an die Reihe. —

X I X .  Sitzung.

Nachdem dieser A ntrag vom Landesausschnsse aus
geht, en tfä llt die Unterstützungsfrage. Ich  ersuche den 
H e rrn  Abg. mid Landes - Ausschuß Ambrosch denselben 
vorzutragen.

Berichterstatter A m  d r o s c h :  W enn es sich um die 
Angelegenheit der Bequartirung der Gensdarmerie in  die
sem Lande handelt, folglich um das Interesse eines K ö r
pers, welcher zur Aufrechthaltung der Ruhe und Sicher
heit bestimmt ist, so dürfte es nicht überflüssig sein, einen 
kurzen Rückblick in  die Vergangenheit zu werfen, tvie im 
Lande K ra m  seit der Reoccupation die Sicherheit auf 
dem flachen Lande bestellt war.

Durch die E in führung der österreichischen Regierung 
nach der Reoccupation hat die politische Adm inistration eine 
ganz andere Gestaltung gegen jene erhalten, die bis zum 
Jahre 1809 bestanden. E s  sind nämlich Central-Bezirks- 
Herrschaften creirt worden, denen die Regierung die admini
strative und auch die judiziclle Geschäftsführung anheim 
gestellt hat ,  dafür aber wurden ihnen gewisse Einkünfte 
belassen. Rücksichtlich der Uebernahme der administrativen 
Bezüge hatten demnach diese Central-Bezirks-Herrschaften, 
welche politische Bezirke und Bezirks-Obrigkeiten genannt 
worden s ind , auch fü r die Aufrechthaltung der Ruhe mtb 
Ordnung zu sorgen. Nachdem aber eben die Inhabe r dieser 
Herrschaften auch zur Bestreitung der Kosten des A u f
sichtspersonales am flachen Lande verhalten wurden, so 
haben sic dieselben nach dem Maßstabe ihrer Einkünfte 
bemessen, und sie sind nicht so ausgiebig ausgefallen, wie 
es a llenfa lls die Umstände erheischten. Selbst dann, als 
mehrere der C en tra l-B ez irks -H errscha ften -Inhabe r ihre 
Adm inistration anheim sagten, und die Regierung I. f. 
Aemter creirt hatte, konnten sich diese Ausgaben auch nicht 
über vie l höhere Beträge erstrecken, tod t die Einkünfte 
dieser Adm inistration bei dem damaligen niedrigen Stande 
der Taren und Gebühren nicht hinreichend gewesen sind.
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Deßwegen ergab sich wegen M ange l an gehöriger nach
drücklicher Ueberwachung in  diesem Lande das traurige 
Ergebniß, daß die Sicherheit am flachen Lande durch 
Diebstähle und Raubattentate und sonstige Verbrechen 
sehr stark gefährdet war.

Nach den damals bestandenen Gesetzen wurde dieser 
Unzulänglichkeit dadurch abzuhelfen getrachtet, daß man 
zur Aufgreisung gefährlicher Leute größere P a trou illen  
m ir Aufgebot der Bevölkerung des Landes einführte. 
Obschon die Bevölkerung den Aufforderungen der Bez. 
Obrigkeiten und l. f. Commiffariate in  dieser Beziehung 
w illig  nachgekommen ist, so waren doch solche S tre ifu n 
gen größtentheils ohne irgend einen E rfo lg , und sie hatten 
das traurige Ergebniß, daß die, die Unsicherheit gefähr
denden in Masse sich herum treibenden Leute durch B ran d 
legungen und sonst durch Uebelthaten sich fü r ihre V e r
folgung rächten.

Jeder von u n s , der einen Riickblick in  die Zeiten 
von 1830 bis 1840 w irs t, w ird  diese traurigen E rfa h 
rungen bestätigen.

M a n  g riff dann zu einem weiteren M itte l,  es wurden 
nämlich oft M ilitä rp a tro u ille n  requ irirt. DaS M il i tä r -  
Commando har immer w illig  Beistand geleistet; allein 
auch diese M ilitä rp a tro u ille n  haben sich a ls unzweckmäßig 
und unzureichend bewiesen. Erstens mußten dieselben 
vom Landmanne erhalten werden, und dieselben m it den 
Ubicationen und Verstecken unbekannt, hatten meistens 
fruchtlos die Züge der S treifungen gemacht, nebstbei 
wurde diese M an ipu la tion  nicht gerne gesehen, weil die 
M annschaft, welche damals 5 kr. Löhnung bezogen, doch 
einer größeren Strapatze unterzogen w a r, und dabei die 
Kleidung und Beschuhung ru in irte .

Diese unzulänglichen M aßregeln hatten die üble 
Folge, daß man bei diesen mangelhaften Sicherheitsmaß
regeln zur Selbsthilfe genöthiget w a r, und, daß in  den 
stüher angeführten Jahren hie und da eine Lynchjustiz an 
diesen Banden ausgeübt worden ist. S o  weit mußte es 
kommen, nachdem man den eindringlichen Vorstellungen 
der damaligen Obrigkeiten durch mehrere Jahre kein 
Gehör gegeben hatte, nachdem man die von unteren 
Behörden h inauf gekommenen B itte n  unbeachtet ließ, nach 
Oben aber m itunter selbst berichtet haben soll, daß A lles  
in  O rdnung sei.

Erst diese A u ftritte  haben die Aufmerksamkeit in  den 
höheren Kreisen angeregt, und auch die damaligen Stände 
bewogen, sich fü r diesen Gegenstand zu interessiren, denen 
es auch nach mehrseitigen Vorstellungen gelungen ist, hier 
in  diesem Lande eine sogenannte Sicherheitswache einzu
führen, welche der gemeine Landmann schon damals 
Gensdarmerie nannte.

Diese Mannschaft bestand aus 43 M a n n , und 
wurde den Bezirksobrigkeiten in  jenen Gegenden zugetheilt, 
wo die E rfahrung besonders gefährliche Austritte, und den 
Aufentha lt dieser Banden nachgewiesen hatte.

M i t  H ilfe  dieser 43 M a n n , und durch die E rrich
tung des Zwangsarbeitshauses, durch die Entfernung der 
Rädelsführer in  andere Provinzen, ist es gelungen, in 
dieser Richtung Ruhe und Zufriedenheit herzustellen.

Diese Sicherheitswache w ar jedoch damals unter 
der D irection  der C iv ilve rw a ltu n g , unter der Oberauf
sicht des Kreisamtes und unter den directen ämtlichen 
Verfügungen der betreffenden Bezirksobrigkeiten oder 
landesfürstlichen Commiffariate. D ie  Angestellten bezogen 
monatlich einen G ehalt von 16 bis 20 Gulden C. M .  
und jährlich einen K le idungs- und Arm atursbeitrag von 
25 f l . ; im  Uebrigen waren sie angewiesen, sich ihre Q u a r 

tiere selbst beizuschaffen, und fü r ihren Unterhalt m it die
ser Löhnung zu sorgen.

E s  waren zum Theile gediente D iener der Bezirks- 
obrigkeitcn, theils erprobte ausgediente Polizeimänner, 
theils ausgediente Kapitulanten, auch verheirathete M änner, 
welche m it der Popu la tion  insoserne immer in  Verkehr 
standen, als es sich darum handelte, die Schlupfw inkel zu 
eruiren, um dem gefährlichen Gesindel auf die S p u r  zu 
kommen.

S o  vie l ich aus meiner eigenen E rfahrung , da ich 
während einer 15jährigen A m tirung  damals auch diesen 
Gegenstand in  einer der gefährlichsten Gegenden des Lan
des zur Aussicht hatte, bestätigen kann, hat mau damals 
durchaus die volle Zustiedenheit über die H a ltung  und 
Leistung dieser Sicherheitswache ausgesprochen.

Nach den Jahren 1848 und 1849 hat man fü r 
z u r ,befunden,-die wirkliche Gensdarmerie einzuführen, ih r 
einen.Glanz' und auch einen höheren Com fort zu verschaffen. 
E s  ist ein . aus vielen Paragraphen bestehendes Gesetz, und 
dann eine aus noch mehr Paragraphen bestehende Ins tru c 
tion  ..oder Reglement aufgestellt worden. E s  sind sowohl 
bedeutende Kosten fü r  die E rhaltung derselben dem S ta a ts 
schätze au fe rleg t, als auch den einzelnen Ländern die 
Bequartirungskosten zugewiesen worden. A lle in  man hatte 
nicht genug taugliche Leute fü r dieses In s t itu t ,  w as zur 
Folge ha tte , daß man hie und da sich nicht so benahm, 
als es gewiß im  Wunsche derjenigen gelegen w a r, die 
dieses Gesetz eingeführt haben.

D ie  Gensdarmerie hat vom Jahre 1851 bis 1860 
dem Staatsschätze 100 M illio n e n  gekostet; was aber die 
Bequartirung anbelangt, so hatte diese jedes Land noch 
überdieß zu tragen.

Nachdem es sich hier um die B equartirung handelt, 
so w i l l  ich nun bei jenen gesetzlichen Vorschriften anfan
gen, welche die B equartirung der Gensdarmerie norm irt 
haben.

D ie  Errichtung der Gensdarmerie fü r  das Kaiser
reich findet ihren Ursprung in  der a. h. Entschließung 
vom 8. J u n i 1849, und das m it hoher M in is teria lve r- 
orduung vom 18. Jänner 1850 erlassene organische Ge
setz no rm irt die Verhältnisse der Gendsarmerie.

Bezüglich der hier zu behandelnden Frage der 
Unterkunft derselben, handelt der §. 7 6 , welcher la u te t: 
„ I n  B etre ff der Unterkunft g ilt  der Grundsatz, daß den 
Stabsoffizieren und den Rittmeistern der Gensdarmerie 
ein N a tu ra lquartie r nach der fü r die k. k. Armee bemesse
nen Competenz, oder ein entsprechendes Q uarticrge ld  ge
bührt. D ie  O ber- und Unterlieutenants haben stets in 
Kasernen zu wohnen, und erhalten noch ein Z immer 
zur Zugskanzlei.

D ie  Unteroffiziere und Gensvarmeu sind in  Kasernen, 
oder in anderen geigneten Gebäuden unterzubringen, un- 

I ter Ausrechthaltung des Ansehens, das einem höheren 
militärischen Range gebührt".

S o  vie l berührt dieses organische Gesetz im  A llge 
meinen über die Bequartirung. D ie  einzelnen D e ta ils  
dieses Erfordernisses aber behandelt das Landesgesetz vom 
8. August 1851, welches zu Folge a. h. Entschließung 
vom 25. J u l i  1851 erlassen worden ist.

I n  pecuniärer Richtung w ird  hierüber bemerkt, daß 
im  ganzen Lande an jenen O rte n , wo sich Gensdarmerie- 
posten befinden, Wohnhäuser auf mehrere Jahre gemie
thet, und eingerichtet worden sind. D ie  Kosten sind auf 
den Landesfond repartirt worden; das S ta a tsä ra r aber 
bezahlte die Mannschaftsschlafkrcuzer und die O f f i
zierszinse fü r jene Offtziersquartiere an den Landesfond



zurück, welche in einem gemietheten Hanse ein Natural- 
quartier genossen hatten.

W ie jedoch diese Entschädigung ans dem S taa ts 
schätze ausgefallen ist, möge aus dennachfolgenden Daten 
entnommen werden:

Im  Jahre 1851 sind für die Gensdarmerie nach
folgende Beträge durch Landesumlage anrepartirt worden:

Für M ie th z in s e ..................................  9.000 fl. —  kr.
Die Refundirung eines schon im 

Jahre 1850 dafür vom S taa ts
schätze bestrittenen Vorschusses pr. 2.328 „  21 „ 

Im  Coliseum zu Laibach, dann für „
anderweitige Unterkunft im Lande 2.000 „  —

Für die vorschußweise bestrittenen
ersten Einrichtnugskosten . . . 21.208 „  47 „

somit beziffert sich der Gesammtauf- 
wand im Jahre 1851 auf die
Summe v o n ..................................  34.537 „ 8 kr.

von welchen die Schlaskreuzer der 
Mannschaft und die Q uartie r- 
Pauschalien der Offiziere im Be
trage v o n ..................................  5.200 „  —  „

abgezogen wurden, daher noch 
im m e r.............................................. 29.337 fl. 8 kr.

durch die Landesumlage in diesem Jahre gedeckt werden 
mußten.

ES ist erhoben worden, daß seit der Errichtung 
der Geusdarmerie bis zum Jahre 1862 folgende Beträge 
stir diesen Sicherheitszweig auf das Land repartirt worden
sind, und 

Pro
zw ar: 

1851 . . 29.337 fl. Conv. M .
1852 . . 20.194 „

„ 1853 . . 26.692 „
„ 1854 . 18.355 „  „
„ 1855 . . 19.352 „
„ 1856 . . 60.000 „  „

1857 . 36.000 „  „
1858 . . 30.000 „

i r 1859 . . 26.302 „  „

daher bis dahin in C. M . 266.232 fl. —  kr.

oder in öftere. W ähr. . 279.543 fl. —  kr.;
dann pro 1860 . . . 17.000 „ —  „  often. W.

„  1861 . . . 15.000 „ —  „ „
„  1862 . . . 12.000 „ —  „

daher die Totalsumme
in 12 Jahren . . . 323.543 fl. —  kr. in österr.

Währung, welche das Land dafür bereits bezahlt hat.
A u f diese A rt sind die mannigfaltigen Bequartirungs- 

erfordernisse bis jetzt für ein Ins titu t bestritten worden, 
welches mit geringen Ausnahmen bis zum 1. M a i 1859 
aus 334, oder auch 387 M ann und c irca  10 Offizieren, 
seit 1860 bis jetzt aber aus 4 Offizieren, und 142 bis 
163 M ann bestand.

Nach einem neunjährigen Bestände dieses Institutes, 
während welcher Zeit Miethverträge auf weitere Jahre 
geschlossen, und mit großem Kostenaufwande die Einrich
tungsstücke, Bettfouruitureu, Küchengeräthe, u. dgl. ange
schafft worden sind, ist das System geändert, die Pau- 
schaliruug der Quartiererfordernisse beschlossen, und die 
Reduction des Standes eingeleitet worden; denn mit 
fl. h. Entschließung vom 10. Jänner 1859 ist die Pau- 
schal-Dotatiou angeordnet, und m it Ministerialverordnung 
vom 5. November 1859 ist von der vorbestandenen k. k.

Regierung das Gutachten abverlangt worden, ob in Kram 
dieses Ins titu t nicht gänzlich aufgelassen, oder wenn dieß 
nicht, doch möglichst reduzirt werden könnte.

A u f die Anfrage, ob das Gensdarmerie - Ins titu t 
aufgehoben, oder restriugirt werden sollte, hat die Landes
regierung in ihrem an das Ministerium des Innern vor
gelegten Berichte vom 16. Dezember 1859 nach einer 
geschichtlichen Darstellung jener Ereignisse im Laude, die 
das Bestehen eines Sicherheitscorps im Lande nothwendig 
macken, beaniragt, das Institu t der Gensdarmerie beizu
behalten, solches jedoch zur Ersparung der Kosten, aus 
den nothwendigsten Bedarf zu restriugiren.

Diesem Antrage hat das Ministerium w illfa h rt, 
und m it Erlasse vom 24. Jänner 1860 die Landesregie
rung ermächtigt, mehrere Gensdarmerieposteu in Kram 
einverständlich mit dem Regiments-Commando aufzulassen. 
Nach mehrseitigen Verhandlungen der Landesregierung 
mit dem Regiments-Commando, ist der Stand der Gens
darmerie in Kram  auf 4 Offiziere und 138 M ann fest
gesetzt worden, welcher nachträglich auf 142 M ann ver
mehrt worden is t; gegenwärtig werden jedoch 163 M ann 
verwendet.

Zur Erm ittlung einer Basts für die Bequartirungs- 
belräge sind mit Ministerialerlasse vom 15. Februar 1860 
Z. 4001 —  die Normen vorgezeichnet worden, denen die 
Berechnung der Auslagen vom Jahre 1850 bis 1856 zu 
Grunde gelegt worden ist, worin jedoch die Vorschüsse für 
Baulichkeiten nicht mitbegriffen waren.

Es hat sieb nun darum gehandelt, die Pauschal
beträge fü r den zweiten Semester 1859 und für das 
Jahr 1860 zu entziffern, und die Landesregierung war 
angewiesen, während der Dauer dieser Verhandlungen, 
die Vorschüsse zur Bedeckung der Bedürfnisse aus dem 
Laudesfonde zu leisten. Obschon die Buchhaltung nach 
den vorgezeichneten Normen diese Pauschalbeträge eruirt 
hat, so entspann sich doch eine ausgedehnte Verhandlung 
zwischen dem Regiments-Commando, der Landesregierung 
und dem Ministerium, deren Ende nach den vorhandenen 
Registraturs-Acten in der Landesregierung darin besteht, 
daß die gegenwärtige Landesregierung mit dem Berichte 
vom 14. M a i 1861 dem k. k. Staatsministerium die E r
läuterung vorgelegt bat, vermöge deren der eingeführte 
Geusdarmerie - Bequartirungs - Pauschalfond an den krai- 
nischen Landesfond noch einen Betrag von 368 fl. 93 V„ kr. 
zu vergüten hätte.

Bemerkenswerth ist in diesen Verhandlungen, daß 
die Buchhaltung nach dem Resultaten der Jahre 1850 
bis inc lus ive  zum. Jahre 1856 bei dem Stande von 
387 M ann den jährlichen Beitrag mit el  1.324 fl. 16 kr. 
pauschalirt, und den auf dem Landesfonde entfallenden Be- 
quartirungsaufwand per Mann auf 26 fl. — jährlich berechnet 
hat, obschon nach diesen Erhebungen zu erwarten gewesen 
wäre, daß die Pauschaldotatiou für die Verwaltungs
jahre 1861 und 1862 wegen der vorbemeldeten Reduction 
der Gensdarmerie tief unter jene Ziffer fallen werde, so 
ist dieses doch nichr geschehen, vielmehr ist für das Jahr
1861 der Betrag von 12.000 fl. p rä lim in irt, für das 
Jahr 1862 aber vom Gensdarmerie - Regiments - Com
mando mit 10.600 fl. und p ro  1863 mittelst Note des 
Gensdarmerie - Regiments - Commando vom 4. Sept.
1862 der Betrag von 10.000 fl. angesprochen worden, 
welcher aber später auf Grundlage des neuen Pauschali- 
rungsentwurfes, den Sie in der Hand haben, auf 
12.000 fl. erhöht worden ist.

Dieser Entw urf nun bildet den eigentlichen Gegen
stand des gegenwärtigen Vortrages.



B e l der fortwährend steigenden Unzulänglichkeit der 
Staatseinnahmen gegenüber den Auslagen ist cs P flich t 
der Landes - Vertreter die Angelegenheit der letzteren genau 
zu beurtheilen, und deßwegen dürste eine Beleuchtung 
dieser Bequartirungs - Auslagen hier nicht am unrechten 
Platze sein.

B is  zum Jahre 1859 re s p e c tiv e  1860 belief sich 
der S tand  der Gensdarmeric au f 342 M an n , und das 
Land hat in  diesem Zeitraume bloß zur Bequartirnng bei
getragen die Summe von 266.232 fl. C. M .

Nach der Reduction der Gensdarmerie seit dem 
Jahre 1859 au f 13 8 , —  14 2 , rücksichtlich 163 M a n n , 
hat das Land beigetragen 44.000 fl. österr. W ähr.

I m  Entgegenhalte zu den Schlafgebühren und son
stigen Erfordernissen ergibt sich, daß in  diesem Zeitraume 
die Bequartirung fü r einen M a n n  beinahe gegen 100 fl. 
gekostet hat.

W ie  bereits erwähnt worden ist, hat das Regiments- 
Commando m it Note vom 2 Sept. die Pauschalirung fü r 
das J a h r 1863 und wo möglich fü r  3 oder 5 Jahre 
weiterhin m it 10.000 fl. angesprochen, und es ist auch 
dieser Betrag bei der Landeshauptcassa angewiesen worden.

A lle in  m it weiterer Note vom M onate October ist 
das in  den Händen der verehrten M itg liede r befindliche 
neue Pauschalirungs-Normale hcrabgelangt, vermöge dessen 
sich das Erfordcrniß nicht au f 10.000 fl. sondern au f 
12.000 fl. darstellt, und welches das Gensdarmerie-Com- 
mando fü r 3 oder 5 Jahre als bew illig t anzusehen w ün
schen würde.

D ie  Bequartirung nach diesem Normale zerfällt 
in  drei The ile , und zw ar: in  17 Positionen fü r  die 
Pauschalbeträge einzelner Bequartirungsrequistten.

D a nn  ist eine Position unter N r. 18 begriffen, 
die Zahlung der M ie then fü r die Gensdarmerie-Kasernen 
au f dem flachen Lande, und endlich ist ein dritter Gegen
stand, der Be itrag  fü r den S ta b , welcher in  T rie ft dis- 
locirt ist, m it 685 fl.

D e r Landesausschuß hat m it Rücksicht auf die bis 
jetzt entwickelten Gründe hauptsächlich aber m it Rücksicht 
au f die von der Regierung dieses Landes so sehr im  I n 
teresse desselben gemachten Vorschläge sich veranlaßt ge
funden, in  nähere Beurtheilung dieser Rubriken einzugehen 
aus dem Anlasse, als selbst die Zuschrift der General- 
Inspection von W ien dem Landesausschusse das Zuge- 
ständniß eingeräumt, in  dieser Angelegenheit die V ere in
barungen m it dem Regiments-Commando zu treffen.

Ich  werde daher die Zuschrift vorlesen:
„D ie  m it Allerhöchster Entschließung vom 10. J ä n 

ner 1859 anläffig Her Uebertragung der Geschäftsbesorgung 
der Landes-G ensdarm crie-Bequartirung an die Gensdar
merie selbst, gleichzeitig Allerhöchst anbefohlene Pauschali
rung der Gensdarmerie - Bequartirungsbedürfnissc aus 
den betreffenden Landesfonden, welche durch die vor zwei 
Jahren eingetretene bedeutende Standes - Reducirung und 
der damit verbundenen wesentlich geänderten Verhältnisse 
bisher verzögert wurde, ist nunmehr namentlich bei der 
von den Landesvertretungen übernommenen eigenen V e rw a l
tung der Landesfonde und der von ihnen unm ittelbar anzu
weisenden Gelderfordernisse ein dringendes Gebot geworden.

D ie  Gensdarmerie - General - Inspection hat nun 
nach Anhandgabe der Bestimmungen der m it der obigen A lle r
höchsten Entschließung aufrecht erhaltenen Gensdarmcrie- 
Bequartirungs - Vorschrift vom Jahre 1851 nach den 
bisherigen Erfahrungen und nach m it der Cam eral-Haupt- 
buchhaltung dießfalls gepflogenen Einvernehmen m it der
selben den hier mitfolgenden E n tw u rf vereinbart.

D a s  1., 2., 3., 4. und 10. Gensdarmerie - Regiments- 
Commando w ird  hiernach beauftragt, auf G rundlage die
ses Entw urfes unter M itth e ilu n g  eines P are  des E n t
wurfes und unter Nachweisung des Standes und der 
fü r  die einzelnen Rubriken hiernach entfallenden P a u 
schalien m it den betreffenden Landes - Ausschüssen in  V e r
handlung zu treten, und nach den fü r die verschiedenen 
Bequartirungs - Bedürfnisse darin enthaltenen Ansätze das 
aus den Landesfonden zu leistende jährliche Gcsammt- 
Pauschale schon m it Einschluß des M i l i t ä r  - Jahres 1863 
vorläu fig  je nach Umständen und Ermessen au f drei oder 
fü n f Jahre festzusetzen.

Dieses Total-Pauschale ist jedoch vom Regimente 
selbst keineswegs als solches —  sondern als ein Verrcch- 
nungs - V erlag zu behandeln, und hat die Gebarung 
und Verrechnung desselben nach der bestehenden G ens
da rm e rie -B e q u a rtiru n g s -In s tru c tio n  und den nachgefolg
ten hierauf bezüglichen Verordnungen zu geschehen, und 
sind die Rechnungen, wie bisher, fo rtan  an die Cam cral- 
Hailptbuchhaltnng einzusenden.

Ueber die Gebarung m it dem O ffiz ier - M öbelfond 
ist alle Jahre m it der Rechnung p ro  October eine rech
nungsbeständige Nachweisung über den Bestand desselben 
an die Camera! - H auptbuchhaltung, und über den m it 
Ende jeden M on a ts  in  der Rcgimentsbequartirungs-Cassa 
vorhandenen Geldrest ein Ausw eis an die Gensdar
merie - General - Inspection einzusenden.

Ueber das Ergebniß der m it den Landesausschüsscn 
in  der vorstehenden Angelegenheit gepflogenen Verhandlung 
ist der Bericht hieher zu erstatten, und w ird  nur noch be
merkt, daß die von den Landesausschüssen allen fa lls noch 
weiters gewünschten Auskünfte immer m it H inblick au f 
die Bequartirungs-Vorschrift vom Jahre 1851 bereitw illigst 
zu ertheilen sind".

Indem  nun schon nach dem S inne  dieser Note der 
Landesausschuß sich in  eine Vereinbarung einlassen 
konnte, so ist solche derart geschehen, daß man lediglich die 
Ansichten des Landesausschnsses rücksichtlich der ersten 17 
Rubriken dem Regiments-Commando überm ittelt hat, m it 
dem Bemerken, daß es dem Regiments-Commando gefäl
lig  sein w o lle , die Ansichten dieses Landesausschusses 
zu erwägen, welche nur im  Interesse des Landcsfondes 
gehalten werden, keineswegs aber dahin abzielen, den Com
fo rt und das Bedürfniß eines m it dem schweren Dienste 
der Sicherheitswache betrauten Corps irgendwie ungebühr
lich zu beeinträchtigen. —  W enn jedoch das Regiments- 
Commando in  diese Vorschläge in keiner Beziehung ein
zugehen gesonnen wäre, so hat man m itgetheilt, daß man 
sich die Entscheidung des Landtages vorbehalte, und auö 
diesem Grunde kommen auch diese 17 Positionen heute 
vor die Berathung dieses hohen Hauses.

W as  den zweiten Punkt, die Q uartierzinse, welche 
in  diesem Lande fü r  33 Posten den Betrag von 9.241 fl. 
—  betragen, anbelangt, so w ird von dem Landesausschusse 
der A ntrag nicht in die Vollberathung gebracht, theils aus 
dem G runde, weil fü r das J a h r 1863 ohnedies) keine 
Aenderung eintreten kann, sondern im  Jahre 1863 nur 
Vorschläge fü r künftige Aenderungen eingeleitet werden 
können, theils aber deßwegen, weil man nachträglich doch 
noch einige Aufklärungen in  dieser Richtung erhalten hat.

E s  nluß hier vorausgeschickt werden, daß das hier- 
ortige Flügel - Commando, wie es eben aus den A u fk lä 
rungen und selbst aus dem Verzeichnisse der Kasernen 
vorliegt, es sich selbst zur Aufgabe gestellt ha t, wo mög
lich billigere Q uartie re  zu erm itteln, und daß es in  die-



sent löblichen bent Lande sehr vortheilhasten Gebaren 
fortzuschreiten ohne Weiters beabsichtigen wird.

Es wird nun die Sache des Finanzausschusses seht, 
in dieser Richtung noch ferner einen freundschaftlichen, ge
meinschaftlichen Fürgang m it dem sehr ehrenwerthen hier- 
ortigen Flügel-Contmando anzubahnen.

W as aber diese einzelnen Beträge anbelangt, so 
bitte ich hier nur die Ansicht des Landesausschnsseö, welche 
derselbe theils auf Grundlage der Erhebungen aufgestellt, 
theils nach seiner eigenen Wahrnehmung ausgedrückt hat, 
als solche zu behandeln.

Beliebt es dem h. Hause irgend eine Position zu 
erhöhen, so wird der Laudesausschuß keine Einsprache er
heben, weil er weit entfernt ist, einem m it dem schweren 
Dienste belasteten Corps irgend eine Unannehmlichkeit oder 
sogar Gefährdung in seinem Dienste zuzufügen.

Ich schreite nun zu den einzelnen Pauschalirnugs- 
Posttionen, und werde immer zuerst den Entw urf vorlesen, 
dann die Ansicht des Landesausschusses, und bei jeder Po
sition am Ende auch die Replicirung des Regiments- 
Commandos.

I .  Für Kasern-Reinigung, das ist Kehren der Ka- 
serngänge und Hofräume, monatliches einmaliges Waschen 
der Mannschasts- mtb Untcrparteicn-Zimmcr; der Flügel- 
und Zugs - Kanzleien, der Arrestzimmer beim Flügel und 
Zuge, Anzünden der Lampen und Bcistellung der Kehrbesen.
Für jeden Posten monatlich .......................2 fl. —

20 kr.1
1 20 

10 „ -  
— „ 20

den Rcgimcntöstab

Zug
„ „  Flügel „
„  den Rcgimentsstab 
„  jede Unterpartei

A n  me r k n  ng. Aus dem für 
bestimmten Pauschalbeträge sind auch die, für die daselbst 
anwesende Regiments - Reserve - Mannschaft erforderlichen 
Reinigungsauslagen zu bestreiten.

Rach Maßgabe dieser Rubrik und der hier einzeln- 
weise dargestellten Specificirung beträgt nun der Erfor- 
nißanfsatz dieser Rubrik „Kasern-Reinignng" für 33 Po
sten im Lande den Betrag von 849 fl.

Der Landesausschuß hat hier folgende Ansicht 
gefaßt:

Nachdem 33 Posten ausgewiesen sind, jo müßte 
diese Position a  2 fl. pr. Post monatlich 66 und jährlich 
792 fl. betragen, wärend in dem Erforderniß - Aufsätze 
849 fl. 60 kr. angesetzt sind. M an  nimmt an, das P lus 
könne durch die größcru Räumlichkeiten einiger Kasernen 
veranlaßt werden, und wird in dieser Richtung keine E in 
sprache erhoben.

Dagegen aber erscheint die Aufrechnung für das 
monatliche einmalige Waschen der Mannschasts- und Unter» 
parteicn-Zimmer, der Kanzleien und Arreste zu splendid, in 
dem eine sechsmalige Reinigung im Jahre mehr als ge- 
itügt, den Comfort zu erhalten.

Rach dieser Ansicht dürsten pr. Posten monatlich 
1 fl. 20 kr. genügen, was bei 33 Posten des Jahres 
475 fl. 20 kr. betragen würde.

D as Regiments - Commando hat darüber, wie die 
Abschrift beweist, Folgendes zu erwiedern befunden:

D as Pauschale für 33 Posten a 2 fl. monatlich 
beträgt auf E in Jahr richtig nur . . 792 fl. —  kr., 
wenn aber jenes fü r die Flügel- und Zugs- 
Kanzleien ä 1 fl. 20 kr. pr. M onat auf
1 Jahr m i t ..............................................57 fl. 60 kr.
zugezählt w ird, so ist die im Aufsatz ent 
haltene Summe richtig m it . . . .  
nachgewiesen.

849 fl. 60 kr.

D er Landesausschuß erachtet, daß eine 6malige Reini
gung der Zimmer wohl schon genügen dürfte, wenn matt 
bedenkt, daß selbst bei Parteien, die gerade zu den Unrein
lichen nicht gehören, alle Quatember höchstens gereini- 
get wird.

D er Landesausscbuß glaubt daher den Antrag stellen 
zu sollen:

D er h. Landtag wolle beschließen:
„E s  sei für das Gensdarmerie-Kasern-Reinigungs- 

Pauschale der Betrag pr. 475 fl. 20 kr. zu bestimmen".
Ich glaube, daß w ir jede Post separat zur Debatte 

bringen möchten.
P r ä s i d e n t :  Es muß erst die Generaldebatte

darüber eröffnet werden, bevor man zur Specialdebatte 
kommt.

Ich bitte nur fortzufahren.
Abg. D e  sch m a n n :  Ich bitte, H err Präsident! 

es muß ja vorher die Generaldebatte eröffnet werden.
Berichterstatter A m b r o s c h :  Ich bitte, es ist jetzt 

die Generaldebatte eröffnet.
P r ä s i d e n t :  Ich bitte im Vortrage fortzufahren, 

dann werde ich die Debatte eröffnen. D er Vortrag muß 
bis zum Ende fortgesetzt werden.

Berichterstatter A  m drosch:  Ich werde in der
Specialdebatte die Bemerkungen des Landesausschusses vor
bringen (lie s t):

I I .  Für Kasern-Beleuchtung. (Ausweis G.) Z u r 
Anschaffung des erforderlichen Oeles und der Dochte 
entfallen fü r jeden Sommermonat . . . —  fl. 70 kr.
fü r jeden W in te rm o n a t...........................  1 „ 40 „
wobei bemerkt w ird , daß in  Ita lie n  und Dalmatien 
5 W inter- und 7 Sommermonate, in  allen übrigen Län
dern 6 W inter - und 6 Sommermonate zu rechnen sind, 
und auf allen Posten ohne Unterschied nur e i n e  die ganze 
Nacht hindurch brennende Lampe unterhalte^ werden darf.

I I I .  Für Stallbeleuchtung, Erhaltung und Nachschaf
fung der S tall-Requisiten. (§. 9 und Ausweis E .) Je
der Ober - und Unterlieutenant, welcher 2 Pferde auf der
Streu zu halten hat, erhält ............................ 40 kr.
jeder Rittmeister, welcher 3 Pferde auf der S treu
zu halten h a t ................................................... ..... 50 „
und jeder Stabsoffizier, welcher 4 Pferde auf
der S treu zu halten h a t .........................................60 „
monatlich.

IV . Für Erhaltung und Nachschaffung der ge- 
sammten Einrichtung inc lus ive  des Bettzeuges und der 
für den Diener gebührenden Einrichtung sammt Bett
zeug. (§. 7 und Ausweis B .) Erhält jeder S tabs
und Oberoffizier, Auditor, Rechnungssührer und Oeko- 
nomie-Offizier den Jahresbetrag von . . 25 fl.

V . Für Erhaltung und Nachschaffung der Einrich
tungs-Gegenstände. (§. 7 und Ausweis C.f) Erhält 
jede Unter - Parte i und jeder Kanzleidiener den Jahresbe
trag von .........................................................5 st.

V I. Für Erhaltung und Nachscbaffung der M ann
schafts-Einrichtungs-Gegenstände. (§ . 9 und Ausweis 
C und D .) Erhält ein Posten mit 2 M ann 6 fl. j

q 7 f  ' s
tt ,, n  tt °  n  ‘  u  \  -0
v  n  i r  t i  ^  n

n  n  n  I I  , I '  ’  "  ' r r .
und sofort ein Posten fü r jeden weitern M ann um E i
nen Gulden ö. W . jährlich mehr.

V I I .  Erhaltung und Nachschaffung der Küchen- 
Requistten. (Ausw eis v . )  Zu diesem Zwecke entfallen 
für jeden Posten ohne Unterschied des Manschaftsstandes 
jährlich ........................................................ 2 fl. 4 kr.



und fü r jede Unterpartei, dann jeden
Kanzleidiener j ä h r l i c h ................................... —  ft. 72 fr.

V I I I .  F ü r Bettwäsche - Reinigung der Manschaft,
der Unterparteien und Kanzleidiener. (Ausweis 11.) 
Entfallen für das einmalige Waschen eines Lein
tuches .....................................................................  . 4 fr.
und fü r das einmalige Waschen eines Kopf
polsterüberzuges  2 „

A n m e r k u n g :  Jeder M ann  hat 2 Leintücher 
und 1 Kopfpolsterüberzug am Bette, dann 2 Leintücher 
1 Ueberzug zum Wechseln in  Reserve. D ie Leintü
cher und Polsterüberzüge müssen in  den Sommer
monaten (v id e  Punkt I I )  alle 14 Tage, in den
Wintermonaten alle Monate gewaschen werden.

IX .  Bettwäsche - Reparatur. H ie für entfallen fü r 
die kleinen Ausbesserungen monatlich pr. Kopf . . 1 kr.

X . Für die Reinigung der W in ter- u. Sommer-
decken, der Strohsäcke, dann der Roßhaar- und S troh- 
kopfpölster. (Ausweis D.) Entfallen jährlich, und zw ar: 
Für eine W in te rdecke ............................ 10 kr.

„  „  S o m m e rd e cke ....................................... 10 „
„  einen Strohsack . . . . . . . . .  8 „
„  „  Roßhaarpolster ..........................................4  „
„  „  S tro h k o p fp o ls te r.................................. 4 „

X I .  F ü r Frisch- und Nachfüllung der Strohsäcke
und der Strohkopfpölster. (Ausweis D.) Entfallen jähr
lich, und zwar: Für die frische Füllung . . .  30 kr.

„  „  einzelne Nachfüllung . 15 „
A n m e r k u n g :  D ie  frische Füllung hat jährlich ein

mal, die Nachfüllung jährlich dreimal stattzufinden.
X I I .  Für die Krämpelung der Matratzen. (A u s 

weis D.) Entfä llt jährlich pr. Stück . 1 fl.
A n m e r k u n g :  D ie Krämpelung darf in 8 Jahren, 

d. i. ihre Dauerzeit, nur 2 - bis höchstens 3mal stattfinden.
X I I I .  F ü r die Nachschaffung der Bettwäsche, der

W inter - und Sommerdecken, der Roßhaarkopfpölster und 
Strohsäcke. (Ausweis D .) Entfallen jährlich pr. Kopf, 
und zwar : Für die Leintücher . . . .  2 fl. 70 kr.

„  „  Ueberzüge . . . . —  „  40 „
„  „  Sommerdecken . . 1 „  5 „
„  „  Winterdecken . . .  1 „  56 „
„  den Strobsack . . . . —  „  34 „
„  „ Strohpolster 5 „
„  die Roßhaarmatratze . . 2 „ 50 „
„  den Roßhaarkopfpolster . —  „ 5 0  „

X IV .  Kanzlei - Service der Flügel- und Zugscom- 
manden. (Ausweis G .) D ie  Holzgebühr fü r jede F lü 
gel - und Zugskanzlei p ro  Wintersemester, und zwar in 
Ita lie n  und Dalmatien vom 1. November bis Ende 
März, in Galizien vom 16. October bis Ende A pril, in 
allen übrigen Ländern vom 16. October bis 15. A p r il
jeden Jahres besteht, und zwar:
I n  Ita lie n  und Dalmatien i n ............................ 2
„  G a l i z ie n ............................................................ 2 G/10
„ allen übrigen L ä n d e rn ..................................... 24/10
nied. öfters. Klafter 30zölligen harten Holzes.

An Kerzengebühren pro Wintersemester für jede
Zugs - und F lüge l-K anz le i:
I n  Ita lie n  und Dalmatien i n ...................................... 20
„  G a l i z i e n ........................................................................ 26
„ allen übrigen Ländern . . . . . . . . .  24

Pfunden gegossene Unschlittkerzen.
F ü r die gebührenden Kerzen entfällt, und zwar für 

jedes Pfund der Pauschalbetrag von . . . .  44 kr.
D ie Holzpreise jedoch sind wegen ihrer großen 

Verschiedenheit nach den im October jeden Jahres aus

zufertigenden Marktpreis - Certistcaten zu berechnen und 
zwar inc lus ive  der Holzzufuhr, des Hack- und Schneide
lohnes.

Der dießsällig ausgemittelte Betrag hat dann als 
Pauschalbetrag fü r den ganzen Semester feine Giltigkeit.

X V . Personal - Service - Gebühr der Ober- und 
Unterlieutenants, der Rechnungsführer, der Fouriere und 
Kanzleidiener. (Ausweis G.) Analog der dießfälligen 
Armee-Gebühren entfallen fü r jeden Subaltern - Offizier 
und Rechnungsführer in  jedem W interm onat, d. i. in 
I ta lie n , Dalmatien und S üd tiro l den W inter zu 5 in 
allen übrigen Ländern zu 6 Monate gerechnet, %  nied. 
österr. K lafter des harten oder eine K lafter des weichen, 
fü r jeden Fourier und Kanzleidiener %  nied. österr. K la f
ter des harten oder 7a K lafter deS weichen 30zolligen 
mit Kreuzstoß geschlichteten Brennholzes, ferner fü r je
den Subaltcrn-Offizier und Rechnungsführer in  den be
zeichneten Wintermonaten 5 Pfunde, jedem Fourier und 
Kanzleidiener aber pr. W intermonat 2 Pfunde gegossene 
Unschlittkerzen.

Es entfallen somit fü r jeden Subaltern-O ffiz ier 
und Rechnungsführer, pr. Wintersemester im Ganzen, 
und zwar:

I n  Ita lie n  und Dalmatien 3ftg nied. österr. K la f
ter 30zolliges hartes Holz und 25 Pfund gegossene 
Unschlittkerzen, in  allen übrigen Ländern 4 nied. österr. 
K lafter 30zolligeS hartes Holz und 30 Pfund gegos
sene Unschlittkerzen. F ü r jeden Fourier und Kanzleidie
ner in Ita lie n  und Dalmatien 1%  nied. österr. K lafter 
30zolliges hartes Holz und 10 P fund gegossene Unschlitt
kerzen , in  allen übrigen Ländern 2 nied. österr. K lafter 
30zolliges hartes Holz und 12 Pfund gegossene Un
schlittkerzen. Für jedes P fund der gebührenden Unschlitt
kerzen entfällt der Pauschalbetrag von 44 kr.

D ie  Erm ittlung der Holzpreise hat auf dieselbe A rt, 
wie dieß Punkt X IV  beim Kanzlei - Service bemerkt 
wurde, zu geschehen, nur ist bei Erm ittlung der P au 
schalsumme der Kostenbetrag fü r das Schneiden und 
Hacken des Holzes in Abfall zu bringen, da die Bezugs
berechtigten lediglich auf das in  das Haus zugeführte 
Holz, nicht aber auch auf die Verkleinerung desselben 
den Anspruch haben.

X V I .  Schreibspeseu. A ls  Schreibspesenpauschale 
entfallen fü r jeden Flügel 1 fl., und jeden Regi
mentsstab 2 fl. monatlich.

X V I I .  Für ansonstige Auslagen. Darunter sind 
begriffen: Reinigung der Rauchfänge und Senkgruben, 
Kasern-und Wohnungs -Weißigungen fü r Landesfond 
Gebäude, dann fü r jene gemietheten Gebäude, in welchen 
der Eigenthümer zur Vornahme dieser Verrichtungen 
contractlich nicht verpflichtet ist. —  Erhaltung und Nach- 
fchaffung der eisernen Cavalets sammt Lagerbreu. .n, 
Kanzleiholzzuschüsse, dann Beistellung des Bcieuchtuugs- 
und Brennservices fü r Posten-Kanzleien, ferner Ausla
gen fü r zerbrochene Fensterscheiben, fü r kleine H aus
und S tallreparaturen, Reise- und T ransports-, endlich 
alle sonst noch vorkommenden unvorhergesehenen nicht 
regelmäßig wiederkehrenden Auslagen.

Z u r Bestreitung dieses int Ganzen nicht unwesentli
chen Aufwandes werden 10 Perzente des gesammtjährli- 
chen Aufwandes m it Ausnahme der M ithzinfe bestimmt.

Dieser Ausweis beträgt m it Ausnahme der M ieth- 
zinsbeträge nach dem Ansätze des Regimentscommandos 
4.172 fl. 31 kr., und somit belauft sich dieser lO ^ t ig e  
Anspruch auf 417 fl. 23 kr., von welchem in der Rubrik 
X V I I  gesprochen wird.



Ich  bitte jetzt die Generaldebatte darüber einzuleiten.
P r ä s i d e n t :  Ich  eröffne nunmehr die General

debatte über diesen Gegenstand, und ersuche jene Herren, 
welche das W o rt darüber ergreifen w ollen, sich dazu zu 
melden.

Abg. D e  sch m a n n :  Ich  bitte um das W ort, 
Herr Präsident! Ich  kann fü r 's  Erste nicht umhin, dar
über mein Erstaunen auszudrücken, daß in  dem uns vor
liegenden Actenstücke, über welches w ir  heute zu berathen 
haben, gar keine Erwähnung eines Antrages geschah, wel
cher von dem H e rrn  Abg. V ilh a r  eingebracht worden sein 
soll, und der sich aus die Ermäßigung der Gensdarmerie-Ko- 
stcn beziehen soll. I n  dem Rechenschaftsberichte lese ich 
dießfalls eine Andeutung au f pa g . 23 , und ich glaube 
wohl, daß eben diese wichtige Frage wegen der Gensdar- 
m erie-Beqnartirung, der geeignete Platz gewesen wäre, 
um uns über das Schicksal des Vilhar'schen Antrages et
was Näheres mitzutheilen.

E in  zweiter Punkt, bezüglich dessen ich auch mein E r
staunen ausdrücken muß, ist die A r t  und Weise, tote uns 
vom Landesausschusse dieser von demselben ausgehende 
A ntrag m itgetheilt wurde. W ir  haben nämlich hier drei 
ämtliche Actenstücke, so zusagen drei Correspondenzen, welche 
zwischen dem Landesausschnsse und dem Gensdarmcrie- 
Regiments-Commando, und der Cameral-Buchhaltung in 
W ien  gepflogen wurden. E in  directcr A ntrag deö Lan
desausschusses an den Landtag wurde uns nicht mitgetheilt, 
indem diese Anträge des Landesausschnsses, wie sie uns 
hier vorliegen, zunächst au das Gensdarmerte-Commando 
in  Laibach gerichtet w aren, von welchem sodann auch 
die Beantwortung der einzelnen Punkte erfolgt ist.

Ich  glaube nun, daß in  dieser hochwichtigen Frage 
der G ensdarm erie-Bequartirung cs vor A llem  principielle 
Gesichtspunkte seien, die gewiß der M ühe werth gewesen 
wären, einer nähern Erörterung unterzogen zu werden.

D ie  bedeutende Concurrenz des Landesfondes bei 
der Gensdarmerie-Bequartirung ist gewiß ein P un k t, der 
geeignet ist, das Augenmerk der h. Versammlung auf 
das In s t itu t  der Gensdarmeric zu lenken, ferner die W ir 
kungen, welche die Gensdarmerie au f die W oh lfah rt des 
Landes im Allgemeinen gehabt h a t, einer nähern W ü rd i
gung zu unterziehen. D e r V o rtrag  des H e rrn  Bericht
erstatters Ambrosch enthielt eine Hinweisung aus die ehe
malige Landessicherheitswache, und es schien m ir, als ob 
hier eine Anschauung durchschimmerte, wie fü r die Lanbes- 
sicherheit in  einer das Land so wenig als möglich drücken
den Weise gesorgt werden könnte, in  ähnlicher Weise, wie 
sie auch schon praktisch ausgeübt wurde, wie der H e rr 
Berichterstatter erwähnt hat, wom it auch das Land vo ll- 
kominen zufrieden w ar.

W ir  haben uns bei der Beurtheilung dieser Frage 
zunächst an die bestehenden Gesetze zu halten, und cö ist 
unsere Wirksamkeit, zunächst diese zu erwägen, ob die be
stehenden Gesetze nicht einer zweckmäßigen Reform zu 
unterziehen wären. W enn w ir  uns nun in  die einzelnen 
Punkte dieser Anträge hier einlassen sollten, so kann cs 
leicht geschehen, daß der wichtigste Gegenstand so zu sa
gen ohne alle Beleuchtung oder nähere Auseinandersetzung 
uns entschlüpfe.

E s  gründet sich dieser E n tw u rf, diese Pauschalirung 
der G ensdarm erie-Bequarlirungs-E rfordern isse auf ein 
Rcichsgesetz, nämlich ans das Geusdarm erie-Bequartirnngs- 
gesetz vom M a i 1851, nach welchem die besagten E rfo r
dernisse in  n a tu ra  beizustellen wären.

D a  jedoch von einer Naturalleistung abgegangen 
wurde, so hat man den Weg der Pauschalirung einzufüh

ren getrachtet, und es wurde dießfalls der Landesausschuß 
aufgefordert, sich m it dem betreffenden Regiments -  Com
mando in  das Einvernehmen zu setzen. N un  scheint es 
m ir wirklich sonderbar, wie w ir  dann hier im  Landtage 
Beschlüsse darüber fassen sollen, ob z. B .  fü r einen Gens- 
darmerie-Posten so und soviel Einrichtungsstücke nothwen
dig seien, oder nicht, da ja  dießfalls ein Reichsgesetz eri- 
s tirt, welches fü r jeden einzelnen Posten diese bestimmten 
Einrichtungsstücke vorschreibt. W ir  hätten also zunächst 
unsere Aufmerksamkeit dahin zu richten, die Unzweckmäßig
keit eines solchen Reichsgesetzes zu beleuchten, und das 
M in isterium  aufzufordern, daß es ein neues Bcquartirungs- 
gesetz dem RcichSrathe vorlege, welches fü r die einzelnen 
Landeösonde nicht so drückend wäre, und w orin  auch den 
Rücksichten der Sparsamkeit, welche ursprünglich nicht so 
sehr im  Auge gehalten wurden, gehörige Rechnung getra
gen werde. Ich  führe weiters an , daß bei der Redu- 
cirung der Gensdarmerie in  beit verschiedenen Kronländern 
nach verschiedenen P rinc ip ien  vorgegangen w urde; so z. 
B .  bestehen die einzelnen Posten im  benachbarten S te ie r
mark und Kärnten nur aus zwei M a n n , während hinge
gen in  K ra in  4  M a n n  pr. Posten festgesetzt wurden.

E s  wäre also ganz gewiß eine wichtige Ersparung, 
wenn cs die Landesverhältnisse und insbesondere die Lan
dessicherheit zulassen, daß eben jener M aßstab, welcher 
in  den benachbarten Provinzen stattfindet, auch in  K ra in  
als N orm  festgesetzt werden möchte.

E in  fernerer Umstand, der ebenfalls von: H errn  
Berichterstatter berührt wurde, und der gewiß sehr drückend 
für den Landesfond ist, ist dieser, daß die Verrechnung über 
den Verlag, welchen die Gensdarmerie bezieht, nicht an 
den Landesfond stattfindet, sondern an die C a m e ra l-H o f
buchhaltung, wenn also dießfalls welche Ersparungen statt
finden, kommen dieselben nicht dem Landesfonde zu Gute.

M eine Ansicht ist daher, es wäre in  diesen B e
ziehungen eine wichtige Aufgabe des Landesausschusses 
gewesen, alle die genannten Punkte hervorzuheben, und 
als diejenigen zu bezeichnen, worüber der Landtag geeig
nete Beschlüsse zu fassen hätte. W enn keine Vereinigung 
getroffen w ird , so sehe ich nicht ein, wie w ir  hier zu einem 
gedeihlichen Ziele gelangen können. W enn w ir  auch be
schließen „die Anträge des Landesausschusses sind zum 
Beschlusse zn erheben", so glaube ich doch, w ird  immer 
das Gensdarmerie-Regiments-Commando, fußend ans die 
Allerhöchste Entschließung und die bestehenden Gesetze den
noch sagen: Nach den bestehenden Gesetzen gebühren fü r 
den einzelnen M a n n , fü r den einzelnen Posten diese und 
jene Auslagen, welche ich vom Lande in  n a tu ra  verlan
gen kann.

Ich  gehe nun zu dem zweiten Punkte über, welcher 
von dem H e rrn  Berichterstatter berührt wurde, nämlich zu 
der Gensdarmerie-Bequartirung selbst.

D ieß fa lls  hat der H e rr Berichterstatter den ganz 
zweckmäßigen und geeigneten Weg angedeutet, nämlich den, 
daß über die Bequartirungsüngelegenheiten selbst, der F i
nanzausschuß zu berathen, und uns dießfalls seine A n 
träge zu stellen habe. N un sind aber die Bequartirungs- 
erfordernifse nur ein Accessorium der Bequartirung selbst, 
und ich sehe nicht ein, warum  diese Angelegenheit 
nicht auch dem Finanzausschüsse zugewiesen werden soll. 
Der H e rr Berichterstatter bemerkte ja ausdrücklich, 
daß bezüglich der Bequartirung Differenzen vorhanden 
seien, von denen man jedoch erachtet, daß sie einer glück
lichen Lösung entgegen gehen.

Ich  glaube nun , daß, wenn das Gensdarmerie- 
Commando eingeladen w ird , bei den Verhandlungen über



diese Pauschalirungsbeiträge selbst zu in ter»enircn, und dem 
Finanzausschüsse seine Anschauungen kund zu geben, so 
w ird  sich gewiß endlich eine Verständigung erzielen lassen, 
welche später in  einem Zifferansatze, der im  Allgemeinen 
ausgesprochen w ird , auch von dem hohen Landtage ihre 
Bestätigung finden w ird . Ich  habe die einzelnen Z iffe r
ansätze des vorliegenden Antrages, betreffend die Pauscha- 
lirung der Bequartirungs-Erfordcrnisse zusammen zu zäh
len versäumt, a lle in ich glaube, daß die Hauptsumme kein 
so bedeutender Posten sei, in t Vergleiche zu der Geld
summe, welche die Gensdarm crie-Beqnartirnng in  Anspruch 
n im m t, es ist vielmehr ein Accessorium der Gensdar- 
m erie-Bequartirung, worüber uns der Finanzausschuß seine 
dicßfälligen Anträge ohnehin seiner Ze it stellen w ird . 
Gegenwärtig sehe ich nicht ein, wie w ir  durch die Be- 
schlußsassung in t S inne des Landesausschusses zu einer 
Vereinbarung kommen, und zweifele, ob dieß der geeignete 
W eg zu einem Abschlüsse zu kommen, sei.

M e in  A ntrag geht also dahin, diese Anträge des 
Landesausschusses dem Finanzausschüsse zur Vereinbarung 
m it dem Gensdarmerie-Regiments-Commando zuzuweisen, 
welcher Finanzausschuß später bei der Vorlage des P rä l i-  
m inars auch den dießfälligcn vereinbarten Zifferansatz dem 
Landtage zur Beschlußfassung vorztilegen haben w ird ; zu
gleich bemerke ich, daß sich dem Finanzausschüsse bei dieser 
Gelegenheit sicherlich die geeignetste Gelegenheit darbieten 
werde, auch weitere Anträge zu stellen, resp. Gutachten 
und Anträge, die vom Landtage an das M in is terium  zu 
ergehen hätten, um durchgreifende Reformen bezüglich der 
Gensdarmeric-Bequartirung sowohl, als der Einrichtungen 
dieses Ins titu tes zu erzielen, wodurch die drückende Last, 
welche nunmehr aus den Landesfond fä llt, gemildert wer
den könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich  ersuche den H e rrn  Abgeordne
ten Deschmann m ir diesen A ntrag schriftlich zu übergeben.

(W ird  übergeben.)
D e r H e rr Abgeordnete Deschmann bat folgenden 

A ntrag überreicht:
„D e r  hohe Landtag wolle beschließen:
D ie  Anträge des Landesausschusses, betreffend die 

Pauschalirung der Quartiererfordernisse, sind dem Finanz
ausschüsse zur Vereinbarung m it dem Gensdarmcrie-Rcgi- 
ments-Commando, und zur seinerzeitigen Berichterstattung 
an den Landtag über den vereinbarten Pauschalirungsbe- 
trag zuzuweisen".

Ich  stelle vor A llem  die Unterstützungsfrage:
Jene H erren, welche diesen A ntrag zu unterstützen 

gedenken, bitte ich, sich zu erheben.
(Geschieht.) E r  ist hinreichend unterstützt.
Landeshauptmanns - S te llvertre ter v. W u r z b a c h : 

Nach M itthe ilu ng  mehrerer Herren M itg lieder des Land
tages spricht sich der Wunsch aus, die Unterbrechung der 
S itzung auf 10 M in u ten  zur Besprechung über den Desch- 
mann'schen A ntrag zu erbitten.

P r ä s i d e n t :  Ich  snspendire die Sitzung auf die 
gebetenen 10 M inu ten .

(Nach Wiederaufnahme der S itzung.)
Wünscht in  der Generaldebatte über den Gegenstand 

der Frage noch Jemand das W o r t ?
D a  Niemand das W o rt ergreift, so werde ich den 

A ntrag des H errn  Abgeordneten Deschmann zur Abstim
mung bringen.

Is t  es der h. Versammlung ge fä llig , daß ich ihn 
nochmals vorlese? (R u fe : Nein, Nein.)

S o  unterlasse ich es, und ersuche jene Herren, welche

m it dem Antrage des H errn  Deschmann einverstanden sind, 
sich zu erheben.

(Geschieht.) Derselbe ist in  M in o r itä t  geblieben, 
also gefallen.

Ich  schließe somit die Generaldebatte und w ir  gehen, 
nachdem der A n trag  des H e rrn  Deschmann gefallen ist, 
zur Spccialdebatte über.

Ic h  ersuche den H e rrn  Referenten die einzelnen 
Punkte vorzutragen.

Berichterstatter A m b r o  sch: W e il ich als Bericht
erstatter, aus dem G runde, da der A n trag  des H e rrn  
Deschmann ein vertagender w a r, nach der Geschäftsord
nung das W o rt tiic&t erhalten habe, so drängt mich dennoch 
meine P flich t zur Aufklärung dieses Gegenstandes ftüher 
noch ein paar W orte zu sagen, um dem h. Hause mehr 
Beruhigung fü r die Berathung zu verschaffen.

W aS den A ntrag des H e rrn  V ilh a r  anbelangt, so 
ist derselbe ein allgemeiner gewesen, und be trifft eine Um 
änderung der Gensdarmerie-Gesetze.

Diesen A ntrag w ird  H e rr V ilh a r ,  wenn er an die 
Tages-O rdnung kommt, selbst begründen, und das H aus 
w ird  darüber entscheiden.

D e r vorliegende A ntrag jedoch, meine H erren ! ist 
nu r ein laufendes Geschäftsstück und hat au f eine Umän
derung der Gensdarmcrie-Gesetzc und der bestehenden A n 
ordnungen gar keinen E influß, ja  er überweist die Q n a r-  
tierzinse, selbst an den Finanz-Ausschuß, w e il p ro  1863 
in  denselben keine Aenderung eintreten kann, indem die 
Leute fü r ihre Q ua rtie re  bezahlt werden müssen.

H ie r handelt es sick nun um die Feststellung des 
Pauschaliruugsbetrages fü r das J a h r 1863.

Ich  habe die Ehre gehabt früher zu erwähnen, daß 
die Pauschalirung fü r das J a h r 1861 m it 12.000 fl., fü r 
1862 m it 10.600 fl. angesprochen, und auch vom Lan- 
desfondc bezahlt war.

F ü r das Ja h r 1863 habe ich früher bemerkt, ist 
m it R egim ents-C om m ando-Zuschrift vom 4. September 
v. I .  das Ansuchen an den Landesausschuß gekommen, 
p ro  1863 nur 10.000 fl. zu pauschaliren; und der Lan- 
dcsausschiiß hat auch keinen Anstand genommen, diese 
mindere Post flüssig zu machen, und hat m it Note vom 
13. September erw iedert:

„ A u f  die geschätzte Note vom 4. September Z . 981 
w ird  diensteshöflich mitgetheilt, daß die hierortige k. k. Landes- 
hauptcasse angegangen w ird , fü r  die Kosten der Gcnsdar- 
merie-Bequartirnng fü r das J a h r 1863, und zwar fü r die 
W intcrm onate monatlich 866 fl. 662/3 kr. und fü r die 
Sommermonate monatlich 800 fl. auö dem Landcssonde 
auszubezahlen".

H ie ra u f ist aber int M onate October eine weitere 
Note gekommen, welche von diesem Ansprüche abgeht, und 
den Pauschalirungs - Anspruch auf 12.000 fl. erhöht, und 
zwar auf Grundlage dieses Bequartirungs-E ntw urfes, wel
chen die Herren in  Händen haben.

W e il nun vermöge der Note der General-Inspection 
dem Landesausschusse an die Hand gegeben w ar, rücksicht
lich dieses höhern Betrages eine Vereinbarung m it dem 
ReMnents-Commando zu treffen, so hielt es der Landes- 
ausschuß fü r seine P flich t, dießfalls in die Vereinbarung 
einzugehen, und hat diese einzelnen Positionen, wie sie hier 
vorliegen, auf mindere Beträge theils redncirt, theils auch 
sie so belassen; hat dann m it Note an das Gensdarmcrie- 
Regiments - Commando in Triest erw iedert, der Landes
ausschuß erachte diese X V I I  Rubriken in  der von m ir 
vorzutragenden Weise zu stellen. S o llte  aber das Regi- 
ments-Commando in  keiner Beziehung zu einer Herab-



Minderung sich bewegen wollen, so bliebe dem LandesauS- 
schusse nichts A nderes übrig, a ls  in diescin Gegenstände die 
Entscheidung des Landtages einzuholen.

W a s  aber die Zinse anbelang t, und eine radikale 
Umänderung des Gensdarmerie-Gesetzes, da geht der Lau- 
desausschuß nicht ein, und wünscht eben, daß der Finanz
ausschuß diesen Gegenstand näher berathen würde.

D e r Landesausschnß ist daher nicht in der Lage, 
bevor der h. Landtag über diese Pauschalirung etw as 
entscheidet, dem G ensdarm eric - R egim ents - Commando zu 
antworten.

Fürchten S ie  nicht, daß das R egim ents - Commando 
in Verlegenheit kommen w ird , wenn heute die Entschei
dung nicht au f die 12 .000  fl. a u s fä l l t ; cs bezieht auf 
G rundlage der hicrortigen R ote vom 13. Septem ber v. 
I .  immer die monatlichen R a ten  der ursprünglich angefor
derten Pauschalirungssum m e.

Jcb habe nun  P u n k t 1. der Kasernen - Reinigung 
bereits vorgetragen, die Ansicht des Landesausschusses und 
die Erw iederung des R egim ents-C om m andos ebenfalls; 
habe erachtet bei dieser P osition  nach dem prim itiven B e 
schlusse . des Landesausschusses zu b leiben , und bitte den 
A ntrag  in B erathung  zu ziehen.

P r ä s i d e n t :  Ich  eröffne Die Specialdebatte über 
die verschiedenen A nträge des Landesausschusses.

Ich  ersuche den H errn  Referenten den A ntrag  ad  
1. z» specificiram.

B erichterstatter A m  d r o s c h :  Ich  bitte, er liegt 
bereits oben. Ich  werde noch zur Verdeutlichung sagen, 
für die K asernrcinigung werden vom Regimente für 33 
Posten 849  fl. 60  kr. beansprucht; vom Landesausschusse 
aber nur eine ömonatliche R einigung im J a h re  im B e
trage von 4 7 5  fl. 20  kr. beantragt.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W ort über
den ersten P u n k t? (Nach einer P ause .) D a  Niemand 
das W ort e rg reift, so werde ich den ersten P un k t zur 
Abstimmung b rin gen , der dahin la u te t : (L iest denselben).

W enn die H erren  m it diesem A ntrage beS Landes- 
auöschusses einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h :  Position  I I  „D ie
Kasernbeleuchtung zur Anschaffung des erforderlichen O eles 
und der Dochte entfallen für jeden «Lommcrmonat 70  kr., 
für jeden > W in term onat 1 fl. 40  kr., wobei bemerkt wird, 
daß in I ta l ie n  und D alm atien  5 W in ter- und 7 S om m er
monate, in allen übrigen Ländern 6 W inter- und 6 S o m 
mermonate zu rechnen sind, und auf allen Posten  ohne 
Unterschied n u r e i n e  die ganze Nacht hindurch bram enbe 
Lampe unterhalten werden Vars". H ierüber hat der Lan
desausschuß folgendes zu bemerken erachtet:

„Nach der R egierungs-V rdg . vom 20. Dezember 
1852 (L. G . B . 1 8 52 ) ist p rä lim in irt fü r eine die ganze 
Nacht brennende Lampe für die 6 W interm onate 24  P f .  und 
für die 6 Som m erm onate 12 P f .  O el, heißt es ebenda
selbst: D a  jedoch nicht alle Lampen in  den Kasernen die 
ganze Nacht brennen, sondern darunter auch solche be
griffen sind, welche bis M itternacht b rennen , w orüber die 
Bestimmung den P ostens - Com m andanten zukömmt, so 
wurde für eine solche Lampe für 6 W interm onate 12 und 
für 6 Som m erm onate 6 P f .  D el bestimmt.

I n  A nbetracht, daß die höchste B equartirung  in 
den hierländischen G ensdarm erie- Kasernen n u r in Laibach 
10 M a n n , in allen übrigen Posten aber 6 ,  5 und 4 
M a n n  b e träg t, dürfte n irgends mehr a ls  eine Lampe 
nothwendig sein, und es scheint auch dieser M aßstab  ein
gehalten worden zu sein; a u s  der S um m al-Z iffer resul-

X IX . Sitzung.

tirt hingegen überall die Anwendung einer ganznächtlichen 
Lampe. I n  A nbetracht, daß die Bemessung des O el- 
bedarfes keineswegs sparsam geschehen ist und in  E rw ä 
gung, daß in der Regel die ganznächtliche Beleuchtung 
nur in W achtstuben, keineswegs aber in den Q u a r tie r -  
Räumlichkeiten nothwendig erscheint, erachtet m an bei die
ser Position nur die halben Lampen anzusetzen, und die 
Ziffer au f die H älfte  des Ansatzes pr. 415  fl. 80  kr., 
nämlich au f 207  fl. 90 kr., zu stellen".

D a s  G ensdarm erie - Commando ist von seinem A n
sätze nicht abgegangen, und erläutert diesen Gegenstand 
folgender M a ß e n :

„Z u r Z eit a ls  vermöge a. h. Entschließung vom 
10. J ä n n e r  1859 die Besorgung der B e g u a rtiru n g s-A n 
gelegenheit der G ensdarm erie zugewiesen w urde, ist zu 
Folge E rlaß  der h. obersten Polizeibehörde vom 24. M ärz  
1859 m it der h. Landes - G ensdarm erie. - Commando- 
Vrdg. vom 15. A pril 1859 au f die Bestimmung der 
B eträge über alle Pauschalien erlassen w orden, welche 
die bis dahin bestandene bedeutende M ehrzahl von Lam
pen auf

2 y 2 für eine Flügel-, 1
i y 2 „ „ Z u g s-, > Kaserne
1 „ „ Postens-! '

restringirte.
V on dieser Bestimmung konnte allenfalls die löbl. 

Landes - R eg ierungs - Verdg. vom 28. Dez. 1852  fü r die 
G em einden, welche das O cl zur Beleuchtung in  die
G ensdarm erie-K asernen  beigestellt haben , maßgebend ge
wesen sein , allein gegen w ärtig , wo die Lampen gleich
mäßig fü r alle Kasernen ohne Unterschied sogar n u r auf 
Eine zu Folge h. G eneral - Jn sp .-E rlasses  vom 20. O ct. 
1860, herab gemindert worden sind, kann sic wohl nicht 
mehr Anw endung finden, sondern m an muß sich m it der 
gegenwärtigen O elm aß begnügen, welche im Som m er nur 
2% täglich, im W in ter nur 4 %  beträg t, und nicht noch 
mehr reduzirt werden kann, umsoweniger a ls  lernt C ir
kular - Verdg. des h. K riegs-M inisterium s vom 16. S e p t. 
1861 fü r eine ganze Lampe jährlich 15 M a ß  O e l bestimmt 
sind, welches nach dem N a tu ra lien - und Serv ice - Bekö
stig un g s-D u rch sch n itts-P re ise  für K rain  die M a ß  zu 
1 fl. 4 53/100 kr. berechnet, zusammen au f 15 f l  6 7 95/ 100fr. 
zu stehen komm t, wogegen an Pauschale fü r das ganze 
J a h r  nur 12 fl. 60  kr., m ithin 3 fl. 7 95/ , 00 kr. weniger 
bewilliget ist, a ls  die Beleuchtung einer ganzen Lampe 
in der Armee beköstiget".

D e r  Landesausschuß glaubt bei seiner früheren P o 
sition zu verbleiben, indem die ganznächtliche Beleuchtung 
nicht nothwendig sein dürfte und in E rw äg u n g , daß bei 
33 Posten die bloße Beleuchtung m it 415  fl. 80  kr. doch 
etw as zu splendid sein dürste, g laubt der Landesausschuß 
bei seiner früheren Position m it 207  fl. 90  kr. zu ver
bleiben, und beantrag t:

„ D e r Landtag wolle beschließen:
E s  sei fü r das G ensdarm erie-K asern-Belenchtnngs- 

Pauschale der B e trag  von 207  fl. 90  kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W ort über

die II . P o s itio n ? (Nach einer P ause.) Nachdem Niemand 
das W o rt ergreift, so bringe ich den A ntrag  des Landes- 
ausschusscs zur Abstimmung.

Jen e  H e rren , welche m it demselben einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) D e r A ntrag ist 
angenommen.

Berichterstatter A m b r  o sch : I I I .  Position.
„ F ü r S tallbeleuchtung, E rha ltu ng  und Nachschaffung 

der S tallrequisiten .
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Jeder O b e r- und lln tertieu tenant, welcher 
2 Pferde au f der S tre u  zu halten hat, erhält . . 40  kr. 
jeder R ittm eister, welcher 3 Pferde auf der S treu
zu halten h a t, .............................................................50 kr.
und jeder S tabsoffiz ie r, welcher 4 Pferde auf der
S tre u  zu halten h a t ....................................................... 60 kr.
monatlich.

Diese Position verursacht einen Kostenbedarf von 
20 fl. 40 kr. und der Landesausschuß hat nichts dagegen 
zu bemerken gefunden", daher beantragt w ir d :

„D e r  Landtag wolle beschließen:

E s  fei fü r Vas Gensdarm erie- S ta ll  - Beleuchtungs- 
und Requisiten-Pauschale der Betrag von 20 fl. 40  kr. 
zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W o r t ?  (Nach 
einer Pause.). Nachdem Niemand das W o rt ergreift, 
bringe ich den A ntrag des Landesausschusses zur Abstim
mung : (L iest denselben).

Jene H erren, welche m it diesem Antrage einver
standen sind, wollen sich gefälligst erheben. (Geschieht.) 
E r  ist angenommen.

Berichterstatter A m  d r o s c h :  Position IV .  „Für- 
E rha ltung und Nachschaffung der gesammten Einrichtung 
in c lu s . des Bettzeuges und der fü r  den D iener gebüh
renden Einrichtung sammt Bettzeug, erhalt jeder S ta b s 
und O beroffiz ier, A u d ito r, Rechnungsführer und Oeko- 
nomieoffizier den Jahresbetrag von 25 fl.

D e r Landesausschuß hat gegen diese Position keine 
Einsprache erhoben und in  Anbetracht, als im  Lande 
wirklich 4  Offiziere stationirt sind, erscheint der Ansatz des 
Regiments - Commando m it 100 fl. den Anschaltungen des 
Laudesausschusses gemäß", daher beantragt w ird :

„D e r  Landtag wolle beschließen:
E s  sei zur E rha ltung und Nachschaffung des G ens

darm eric-O ffiz ie rs  - und D ie n e r-E in r ic h tu n g - und B e tt
zeug-Pauschale der B etrag pr. 100 fl. zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W o rt über 
Position IV ?  (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand 
das W o rt ergreift, bringe ick den Antrag des Landeö- 
ausschusses zur Abstim m ung, welcher dahin geht: (L iest 
denselben). W enn die Herren damit einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) D e r A ntrag ist 
angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: Position V  entfä llt,
w e il im  Lande K ra in  keine Unterparteien stationirt sind.

Position V I .  „E rha ltun g  und Nachschaffung bet 
Mannschafts - E inrichtungs - Gegenstände,

erhält 1 Posten m it 2 M a n n  6 fl. i
O 7 t d
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und sofort 1 Posten fü r jeden weitern M a n n  um 1 fl. 
Oe. W . jährlich mehr".

D e r Laudesausschuß erachtet hierüber folgende A n 
sicht aufzustellen:

„ I n  Anbetracht, daß die E inrichtung eines Gens
darmerie - Maunschaftszimmers aus folgenden Stücken 
besteht:

a ) aus 1 B e tt fü r  jeden M an n ,
b) ein gemeinschaftlicher Tisch,
e) aus 1 S tu h l fü r  jeden M a n n ,
d) „  i  gemeinschaftlichen Bank,

e) aus 1 gemeinschaftlichen Rechen,
f )  „  1 „  Brodbrette,
g )  „  1 „  Kleidcrstock,
h ) „  1 Wasserkrug,
i )  „  1 Schreib- und Monturskästchen,
k ) „  1 Waschkasten m it K rug  und G las ,
l )  „  1 Spuckkästchen,

m) „  1 blecherne Lampe,
n) „  1 Kehrichtschaufel,
o) „  1 Haudborstwisch,
p ) „  1 Besen monatlich, von denen nur die sub

h und k  gebrechlich sind, scheint die Basis fü r einen 
Posten m it 2 M a n n  ä 6 fl. offenbar zu hoch zu sein, indem 
kaum anzunehmen ist, daß bei einer halbwegs soliden 
M a n ip u la tio n  die Reparaturen dieser einfachen E inrich
tungsstücke erheblich fein dürften, der Verbrauch der Besen 
und der zerbrechlichen Effecten den Ansatz auch nicht 
rechtfertiget. E iner mehr als gewöhnlichen Fürsorge zu 
genügen, erachtet mau m it dem Ansätze:

F ü r einen Posten m it 2 M a n n  den Betrag pr. 
3 fl. und fü r  je einen weitern M a n n  um 1 fl. mehr- 
jährlich. Nach dieser P roportion  w ird  diese Post nach 
Maßgabe des Bequartirungs - Verzeichnisses anstatt des 
Ansatzes pr. 295 fl. nu r m it 189 fl. ausgesetzt".

D a s  G ensdarm erie-Commando erwiedert da rau f: 
„Diese Einrichtungen richten sich nach der Z ah l des B e 
leges eines Z im m ers, und es werden die Montursrechen 
und die Bettbretter nicht gemeinschaftlich benützt, sondern 
sind fü r jeden M a n n  vorhanden. F ü r die nöthigen Kehr
besen ist übrigens schon ad 1. vorgesorgt worden. D ie  
Einrichtungs-Gegenstände sind seit der im  Jahre 1850 
erfolgten Errichtung der G ensdarm eric , m ith in  13 
Jahre im  steten Gebrauche, wurden auf die schnellste und 
einfachste Weise coustru irt, aus frischem Holz im  Contract- 
wege beigeschafft, daher schon seit dem Jahre 1859 fü r 
zu Grunde gegangene Stücke neue Nachschaffuugen nö
thig waren, und in  der Folge noch häufiger vorkommen 
werden.

E s  ist sonach wohl anzunehmen, daß das M a n n 
schafts-M öbel-P auschale nicht nu r m it Berücksichtigung 
der bisherigen längeren Gebrauchzeit, sondern auch nach 
Verhältn iß  der vorgekommenen Nachschaffungen entworfen 
wurde; daher keine Verm inderung erleiden tarnt".

D ie Requisiten sind im Antrage des Laudesaus
schusses nach dem Gesetze ausgenommen, welches bestimmt, 
was jeder M a n n  fü r sich haben muß und was ihm ge
meinschaftlich m it anderen zukommt. W enn jetzt nun 
mehrere Stücke fü r einen M a n n  bestimmt sind, so scheint 
dieses nicht au f die erste Grundlage sich zu bastren; indem 
dem Landesauöschusse keine andere bekannt ist, und 
nach Maßgabe dieser einfachen Einrichtungsstücke die 
Entschschädigung hinreichend sein d ü rfte , w e il ein 
Zeitraum  von 13 Jahren nicht so groß ist, um bei ange
messener Gebarung m it den M öbeln  eine namhafte B e 
schädigung vorauszusetzen, so erachtet der Landesausschuß 
anstatt der Position m it 295 fl. fü r Nachschaffung von 
Einrichtungsstücken bei seiner Position m it 189 fl. zu 
verbleiben, und bringt den A n tra g :

„D e r  Landtag wolle beschließen:
E s sei zur E rha ltung und Nachschaffung der E in 

richtung der Gensdarm erie-M annschaft ein Pauschale von 
189 fl. zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Position V I  
das W o rt zu ergreifen? (Nach einer Pause.) D a  sich 
Niemand zum W orte meldet, so bringe ich den A ntrag



des Landesausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
ge()t: (L iest denselben).

Jene Herren, welche m it diesem Antrage einverstan
den sind, wellen sich erheben. (Geschieht.) E r  ist an
genommen.

Berichterstatter A m b r o s c h :  V I I .  Position. „E rh a l
tung und Nachschaffnng der Küchenrequisiten.

Z u  diesem Zwecke entfallen fü r jeden Posten ohne 
Unterschied des Mannschaftsstandes jährlich 2 fl. 4 kr. 
und fü r jede Unterpartei, dann jeden Kanz
leidiener jä h r l ic h .................................................—  ,, 72 „

W e il die Küchenrequisiten wirklich zerbrechlich s ind, 
und ohne deren Nachschaffung die Beköstigung namentlich 
leiden müßte, so hat der Landesausschuß hier keine Bemer
kung gemacht, und erachtet, daß cs bei der Position sein 
Verbleiben hätte". E r  stellt daher den A n tra g :

„D e r  Landtag wolle beschließen:
E s  sei zur E rha ltung und Nachschaffung der P o 

sten-Küchen - Requisiten der Gensdarmerie der Betrag 
pr. 67 fl. 32 kr zu genehmigen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Position V I I  
das W o rt zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nachdem 
sich Niemand zum W orte meldet, bringe ich den Antrag 
des Landesausschusses zur Abstim m ung, welcher dahin 
geht: (L iest denselben).

W enn die Herren m it diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich dieselben, sich zu erheben.

(D ie  M a jo r itä t  erhebt sich.)
Berichterstatter A m  d r o s c h :  Position V I I I .  „F ü r  

Bettwäsche - Reinigung der M annschaft, der Unterparteien 
und Kanzleien, entfallen fü r das einmalige Waschen eines 
Leintuches 4 kr., und fü r das einmalige Waschen eines 
Kopfpolsterüberzuges 2 kr.

A n m e r k u n g .  Jeder M a n u  h a t2 Leintücher und 1 
Kopfpolsterüberzug am B ette , dann 2 Leintücher, 1 
Ucberzng zum Wechseln in  Reserve. D ie  Leintücher und 
Polsterüberzüge müssen in den S om m er-M ona ten  alle 
14 Tage, in den W in te r-M o n a te n  alle M onate ge
waschen werden".

D er Landesausschuß hat folgende Betrachtungen 
zur Grundlage einer M äß igung angestellt:

„Nach gepflogener Erhebung w ird  hier in  Laibach
vom Militärspitale gezahlt:

fü r ein Leintuch ' .....................................2 ,5/uno fr.
„  „  Kopfpolsterüberzug . . . .  1 fr.

Nachdem jedoch die Krankenwäsche immer theurer 
ist, so w ird  fü r ein Leintuch nu r 2 kr. um so mehr ge
nügen, als itl Laibach allgemein von 1 Leintuch 1 kr. 
gezahlt w ird.

E s  beziffert sich somit nach dieser Annahme diese 
Post m it 146 fl. 20 kr., anstatt 292 fl. 40  kr."

D a s  Gensdarmeric - Regiments - Commando erwie
dert darauf folgendes:

„A m  Laibacher M ilitä rsp ita le  w ird  die Krankenwä
sche im  Contractwege gereiniget, und die Sicherstellung 
dieser Reinigung jährlich ausgeschrieben.

B e i der dießfälligen Verhandlung finden sich ge
wöhnlich mehrere Cvncurrenten ein, wovon der M indest
bietende Ersteher bleibt.

Ueberhaupt ist die Wäsche-Reinigung in der ganzen 
Monarchie nirgends so b illig , wie in  Laibach.

E s kann daher der dort bestehende P re is  nicht als 
Maßstab fü r daö ganze Kronland K ra in  angenommen 
werden, da es wohl auch viele Gensdarmerie - S tationen 
g ib t, wo wegen zeitweise!! M a n g e l, oder bedeutender

Entfernung des Wassers die Bettwäsche nicht einmal um 
die bestimmten Pauschalbeträge gewaschen und geglättet 
wird.

Zum  Abschluß eines Contractes gegen billigere 
Preise w ird  sich auf dem Lande aber Niemand herbei 
lassen, w e il rücksichtlich des Posten - Standes der Verdienst 
im Sommer fü r das Reinigen von 16, 20 und 24, höch
stens 28 Leintüchern, dann fü r die H ä lfte  weniger K op f
polster - Ueberzüge zu ge ring füg ig , im  W in te r aber gar 
wenig einträglich ist, während von der Entlohnung der 
Reinigung der Krankenwäsche des Laibacher M il i tä r -  
S pita lS  eine ganze Fam ilie leben kann, weil die Menge 
einen nicht unbedeutenden W erth bietet".

E s  ist zwar w a h r, daß in  Laibach die Wäsche b il
lig  is t ; man zahlt Pr. Stück 1 Nkr., und somit auch fü r 
1 Leintuch 1 Nkr. D e r Landesausschuß hat dieses auch berück
sichtiget und hat fü r 1 Leintuch nicht 1 kr., sondern 2 kr. in  
Antrag gebracht; fü r das einmalige Waschen der Kopfpol- 
ster-Ueberzöge aber 1 kr. O b die Wäsche am Lande 
theurer als in  Laibach ist, glaube ich zweifeln zu sollen; 
unterdessen sind ja  viele Herren Abg. vom flachen Lande 
hier, und wenn sie die Ansätze des Landesausschusses fü r 
zu gering halten, so haben sie hier die beste Gelegenheit 
den Landesausschuß zu berichtigen, der n u r . in  Laibach 
seine Wahrnehmungen in  sich aufnimmt. W enn dicßfalls 
keine Berichtigung geschehen sollte, so würde der Antrag 
heißen:

„D e r  Landtag wolle beschließen:
E s  sei fü r das Gensdarmerie-Bettwäsche-Reinigungs- 

Pauschale der Betrag pr. 146 fl. 20 kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese P o 

sition V I I I  das W o rt zu ergreifen? (Nach einer Pause.) 
D a  sich Niemand zum W orte meldet, bringe ich den A n 
trag des Landesausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
geht: (L iest denselben).

Jene Herren, welche m it diesem Antrage einverstan
densind, ersuche ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Abg. Freiherr v. A p f a l t r e r n :  M i r  kommt es 
vor, als ob der A ntrag nicht angenommen worden wäre, 
es haben sich wenig Herren erhoben.

P r ä s i d e n t :  Jene H erren, welche m it diesem 
Antrage einverstanden s ind , bitte ich, sitzen zu bleiben. 
(E s  erheben sich die Herren Abg. v. Wurzbach, Freiherr 
v. Apfa ltrern, G ra f Anton Auersperg, v. S tra h l, Desch- 
mann, v. Langer.) E r  ist angenommen.

Berichterstatter A  m b r  o s ch: Position IX .
„Bettwäsche - Reparatur. H ie fü r entfallen fü r die 

kleinen Ausbesserungen monatlich pr. K op f 1 kr."
E s  w ird  nichts dagegen bemerkt, es behebt sich 

die Abstimmung.
P r ä s i d e n t :  I c h  b i t t e ;  ist gegen diesen A n 

trag etwas zu bemerken? (Nach einer Pause.) W enn 
dagegen nichts bemerkt w ird , so bitte ick die Herren sich 
zu erheben.

W ird  dieser A ntrag angenommen?
(D ie  Abstimmung erfolgt.) E r  ist angenommen.
Berichterstatter A m b r o s c h :  Position X .  „F ü r  die 

Reinigung der W in te r- und Sommerdecken, der S tro h 
säcke, dann der Roßhaar- und Strobkopfpolster, entfallen
jährlich, ii. z. für 1 W in tc rd e c k e .............................. 10 fr.

„  1 Sommerdecke . . . .  10 „
„  1 S troh sack .......................................8 „
„  1 Roßhaarpolster . . . .  4  „
„  1 Strohkopfpolster . . . .  4  „

D e r Landesausschuß hat Folgendes erw ägt: „Nach
2 *



gepflogenen Erhebungen betragen vie Wäschekosten von 
diesen Artikeln in dem hierortigen M ilitä rsp ita le :

fü r 1 Winterdecke . . . 3 kr.
„ 1 Sommerdecke . . . 3 „
„ 1 Strohsack . . . . 2 l/2 „
„ 1 R oßhaarpolster . . 1 „
„ 1 Strohkopfpolster . . %  „

Zusam men jährlich . . 10 kr. 
pr. M a n n , somit a u f 163 M a n n  16 fl. 30 kr., anstatt 
58 fl. 68  fr."

H ierüber hat das R egim ents-C om m ando bemerkt:
„Ueber die angeregte Billigkeit der Bcttwäsche- 

Reinigungskosten hat m an sich schon ad  V i l i  genügend 
ausgesprochen, und w eil dieselbe nach der dortlöblichen 
Ansicht in Laibach am billigsten zu stehen kommt, und der 
geringste P re is  zur B asis  genommen w urde, könnte m an 
eine R eftringirung der nach dem E ntw ürfe angetragenen 
B eträge n u r dann  zugeben, wenn dagegen die T ra n s p o r t
spesen von allen Posten  in  K ram  nach Laibach angetragen 
w erden, um die R einigung aller B ettfourn itu ren  daselbst 
zu jeder Jah resze it bewirken lassen zu können".

N un in dieser Beziehung beziehe ich mich aus das 
früher G esag te ; kann aber dennoch nicht abgehen von dem 
A ntrage.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  über diese P osition  
X  daS W ort zu ergreifen:

L andeshauptm anns - S te llvertre ter v. W  u r  z b a  ch: 
Ich  würde m ir doch, ungeachtet bei der Wäschepeinigung 
ein Beschluß des H auses vorliegt, erlauben, hier den A n
trag  zu stellen, au f das E rfo rdern iß , Vas vom G ensdar- 
m e r ie -Commando gefordert worden ist, einzugehen. O hne 
in 's  nähere D e ta il mich einzulassen, erlaube ich m ir n u r 
zu bemerken, daß das Waschen der Winterdecken vom 
G ensdarm erie -Commando m it 10 kr., hier aber vom Lan- 
desauöschussc m it 3 kr., veranschlagt wird.

Ebenso ist das bei Sommerdecken der Fall. E s  ist 
bekannt, daß m an am Lande m it dem Waschen der W in 
te r-u n d  Sommerdecken nicht gerade vertrau t ist; ich glaube, 
daß die Reinlichkeit bei der M annschaft, bei M a n n  und 
P fe rd , eine Lebensfrage beim M ilitä r  ist, daher w ir dieß- . 
fa lls  nicht zu genau zu Werke gehen sollen.

D ie  P osition  m it 58  fl. 68  kr. au f 16 fl. 30  kr. 
herab zu setzen geht zu weit, ich würde daher den A ntrag  
stellen, das Erforderniß so fest zu stellen, wie es vom 
G ensdarm erie-Com m ando begehrt worden ist.

P r ä s i d e n t :  W ird  der A ntrag  des H errn  v.
W urzbach unterstützt? Jen e  H erren , welche denselben un 
terstützen, wollen sich erheben.

(Geschieht.) E r  ist unterstützt.
W ünscht noch Jem and  das W o rt?
(Nach einer P a u s e :) Nachdem Niem and das W ort 

erg reift, werde ich den A ntrag  des H errn  v. Wurzbach 
sogleich zur Abstimmung bringen, welcher dahin geht, daß 
fü r die R einigung der W in ter- und Sommerdecken, der 
Strohsäcke, R o ß haar - und Strohkopfpolster der von der 
G ensdarm erie angesprochene B e trag  von 58  fl. 68  kr. 
bewilliget werde. W enn die H erren mit diesem A ntrage 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben.

(Geschieht.) D e r A ntrag  des H errn  v. Wurzbach 
ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h :  Position X i .  „ F ü r  
Frisch- und Nachfüllung der Strohsäcke und der S tro h 
kopspolster entfallen jährlich , u . z.

für die frische F ü l l u n g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  kr.
„ „ einzelne N a c h f ü l l u n g ................... 15 „

A n m e r k u n g .  D ie  frische Füllung  hat jährlich 
einmal, die Nachfüllung jährlich dreimal statt zu finden".

W ird  gegen diesen Ansatz nichts bemerkt, weil die 
frische Füllung und die Nachfüllung gesetzlich vorgeschrieben, 
der P re is  aber auch nicht überspannt ist.

E s  w ird daher der A ntrag  gestellt:
„ D e r Landtag wolle beschließen:
E s  sei fü r das G ensdarm eric-B ettenstroh-Pauschale 

der B e trag  von 122 fl. 25  kr. zu bew illigen".
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o rt in B e 

zug aus die Position  Xi ? (Nach einer P au se .) Nach
dem sich N iem and zum W orte meldet, bringe ich den A n
trag  des Landesausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
la u te t: (LieSl denselben).

W enn  die H erren m it diesem A ntrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht). E r  ist an 
genommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: Position  XII. „ F ü r
K räm pelnng der M atratzen  entfällt jährlich pr. Stück 1 
G ülden.

A n m e r k u n g .  D ie  K räm pelnng darf in 8  J a h 
ren, d. i. ihre D auerzeit, nur 2 -  b is höchstens 3 m al statt
finden.

Nach M aßgabe  a ls  163 M a n n  gehalten werden, 
ist fü r jede K räm pelnng der B etrag  von 1 fl. jährlich an 
gesetzt, nämlich m it 163  fl."

D e r Landesausschuß ha t darüber Folgendes bem erkt:
„ D ie  K räm pelnng einer M atratze von der feinsten 

A rt kostet 1 fl.
Diese soll jedoch in 8  J a h re n  2 - höchstens 3m al 

vorgenommen werden.
S o m it w ürden 163  M atratzen  in einer dreimaligen 

K räm pelnng 4 8 9  fl. kosten. D ieser B e trag  in 8  J a h re n  
getheilt, gibt für 1 J a h r  den B etrag  pr. 61 fl., welcher 
in dieser Rubrik anstatt der angesprochenen S um m e p r. 
163 fl. beantrag t w ird".

D agegen  w ird bemerkt:
„ B o n  den M atra tzen , welche nach der B cquarti- 

ru n g s-Jn ftru c tio n -A u sw eis  D  P u n k t 4 ,  früher alle J a h re  
aufgefrischt werden m ußten, soll eine lau t der nachgefolg
ten V erordnung des h. M inisterium s des In n e rn  vom 
10. O ctober 1 8 5 1 , nebst dem Roßhaarkopfpolster zusam
men 29 P sd . schwer sein.

D ieses Normalgewicht muß natürlich beibehalten , 
und, weil sich bei der K räm pelnng ein A bgang von 3 bis 
4  P sd . ergibt, nachgefüllt werden.

D aS  au f diese A rt zum Nachfüllen nöthige R o ß haar 
m ittlerer Q u a l i tä t  kostet wenigstens 60  kr. p r. P sd ., m it
hin für das in  8  J a h re n  vorzunehmende Zmalige Nach
füllen nach V erhältn iß  entweder 5 fl. 40  fr. oder 7 fl. 
20  kr. W enn nun die in Laibach bestehenden K räm pe- 
lungskosten m it 1 fl. resp. 3 fl. dazu geschlagen werden, 
so gibt dieses eine Gesammtbeköstigung von 8  fl. 4 0  kr. 
oder 10 fl. 20  fr., sonach m ehr, a ls  dafür an  Pauschale 
bewilliget wurde, wcßhalb dasselbe a ls  unzureichend er
klärt w ird".

Ich  g laube, daß dieser A usfa ll nicht stattfinden 
wird. E s  heißt hier in der P os itio n : die K räm pelung 
entfällt in 8  Ja h re n  in der D a u e r der Z eit n u r 2  - bis 
höchstens 3mal. D e r Landcsausschnß hat eine dreimalige 
Kräm pelung pr. 1 fl. angenommen, daher diese Nachfül
lung von R oßhaar schon darin  begriffen sein würde, wenn 
m an n u r eine 2m alige K räm pelung vornimmt, und glaubt, 
daß diese nach M aßgabe des G ebrauches in  den Fam ilien 
auch genügen dürfte. D e r Landesausschuß g laubt daher 
den A ntrag  zu stellen:



„ D er  Landtag w olle beschließen:
E s  fei für daS M atratzen - K räm pelungs - Pauschale 

der G ensdarm erie der B etra g  pr. 61 fl. jährlich zu be
stimmen".

P  r ä s i d e n t : W ünscht Jem and bezüglich der P osition  
XII das W ort zu ergreifen? (Nach einer P a u se .)  Nachdem  
Niemand sich ZUM W orte m eldet, bringe ich den A ntrag des 
Landesausschusses zur A bstim m ung, welcher dahin g e h t: 
(L iest denselben).

W enn die H erren m it diesem A ntrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (G eschieht.) Er ist an
genommen.

Berichterstatter A m  d r o s c h :  P ositio n  X I I I .  „Für 
die Nachschaffnng der B ettw äsche, der W inter - und S o m 
merdecken, der Roßhaarkopfpölster und Strohsäcke entfallen  
jährlich Pr. K o p f, u. z.

für die Leintücher . . . . 2  fl. 7 0  kr.
„ „ Ueberzüge . . . . —  „ 4 0  „
„ „ Sommerdecken . . 1 „ 5 „
„ „ Winterdecken . . . 1 „ 5 6  „
„ den Strohsack . . . .  — 3 4  „
„ „ Strohpolster 5 „
„ die Roßhaarm atratze . . 2 „ 5 0  „
„ den Roßhaarpvlster . . —  „ 5 0  „

folglich für 1 B e tt  . . . 9  fl. 10  kr."
D er  Landesausschuß bemerkt darüber:
„D iese Nachschaffung entfällt jährlich Pr. K opf auf 

9 fl. 10  kr., und erfordert für 1 6 3  M a n n  einen jährlichen 
Pauschalbetrag pr. 1 4 8 3  fl. 3 0  kr.

W elche Factoren dieser Berechnung zum Grunde ge
legt worden sind, ist a u s  dem E ntw ürfe nicht ersichtlich, 
immerhin stellt sich aber diese Ziffer nach den W ahrneh
mungen tin bürgerlichen Leben a ls  zu hoch dar, und steht 
in keinem Verhältnisse mit dein P reise eines B e tte s . G e 
wöhnlich wird eine l O L  jährliche Abnützung dieser E f
fecten angenom m en, und es müßte nach diesem V erhält
nisse eine Bettwäsche 91 fl. kosten. D ieß  ist jedoch nicht 
der F all, denn cs  kostet:

1 M atratze sammt Kopfpolster 
1 P a a r  leinene Leintücher . .
1 S t r o h s a c k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Winterdecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 S o m m c r d c c k e .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Strohkvpfpolster . . . .

S u m m e

18
6
3 
5
4

iy2

—  2 4
—  10
—  4
—  10
—  7
—  2

f l -

. 3 7 V„ —  5 7  f l . ,
somit beträgt der D urchschnittspreis einer Bettwäsche 47  
Gulden, hievon { { ) %  Abnützung mit 4  fl. 7 0  kr., w el
cher B etrag  für 1 6 3  M a n n  für 1 J a h r  7 6 6  fl. 10  kr. 
entwirft, diese S u m m e w äre in diese Rubrik einzustellen, 
anstatt des jetzigen Ansatzes pr. 1 4 8 3  fl. 3 0  kr." 

D a geg en  bemerkt das R eg im en ts-E om m an d v:
„ D ie  D auerzeit dieser B ettfournitnren wurde w ie bei 

den M atratzen a d  X I I  m it 8  Jah ren  angenom men, und 
w eil dieselben nach den Contractsprcisen einschließlich der 
vorgeschriebenen in der dortlöblichen Ansicht nicht vollzäh- 
lig aufgenommenen 4  Leintücher und des Kopfpvlsterübcr- 
z u g e s , im G anzen 7 2  fl. 8 0  kr. für ein B ett beköstigen, 
ist der jährliche Abnützungs-Ansatz m it 9 fl. 10  kr. pr. 
Kopf richtig, und kann keine Veränderung erleiden. Ucbri- 
grns ist zwischen dem stets gleich bleibenden bürgerlichen 
Leben, und jenem der sehr fatiguirten  G cnsdarm cric-M ann-  
schaft w ohl keine B ilan z möglich zu ziehen". (O h o !)

D er  Landcsausschuß hat hier nur E in  P a a r  Lein
tücher zum M aßstabe genom m en; daö Regim entscom m ando

nimmt 2  P a a r  Leintücher und der P r e is  E in es  P a a r e s  
Leintücher ist nicht so bedeutend, um auf die P os itio n  des 
Landesausschnsses einen E influß zu üben, zumal a ls  m an  
hier die höchsten P reise der Bettwäsche zum M aßstabe ge
nom m en, und dann einen Durchschnittspreis daraus ent
ziffert hat. W en n  m an übrigens bedenkt, daß ein B eam te, 
der 5 0 0  fl. Besoldung und 5 Kinder hat, sich selbst, seine 
Ehefrau und die Kinder gerechnet, 7 B etten  braucht (B r a 
vo! B r a v o !) , und w enn dieser B eam te über 1 0 0  fl. bloß 
für die Nachschaffung der Bettwäsche verausgaben sollte, 
so scheint mir gewiß der A ntrag des Landesausschusses 
sehr billig zu sein. (B e ifa ll.)

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and über P osition  XIII 
das W ort zu ergreifen. (N ach einer P a u se .)  Nachdem  
sich N iem and zum W orte m eldet, bringe ich den A ntrag  
des Landesausschusses zur Abstimmung, der dahin geht: 

(L ie s t ) :  „ D er  Landtag w olle beschließen:
E s  sei für das B ettw ä sch e-, D ecken-, Kopfpölster- 

und Strohsäcke-R achschaffungs-Pauschale der G ensdar-  
mcrie der B etrag  pr. 7 6 6  fl. 1 0  kr. zu bestimmen".

W enn die H erren diese Ansicht theilen , so bitte ich 
dieselben, sich zu erheben. (Geschieht.), E r ist angenom men.

Berichterstatter A m b r o sc h )  P ositio n  XIV. „K anzlei- 
Serv ice der F lügel- und Z ugscom m anden.

D ie  H olzgebühr für jede F lü g e l- und Zugskanzlei 
pro Wintersemester, u. z. in  I ta lie n  und D alm atien  vom  
1. Novem ber b is Ende M ä r z , in  G alizien  vom 16. O ct. 
bis Ende A p r il, in allen übrigen Ländern vom  16. O ct. 
bis 1 5 . A pril jeden J a h res besteht, u. z.

in I ta lie n  und D alm atien  i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
„ G a l i z i e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 fl/ 10
„ allen übrigen L ä n d e r n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4/ 10

N . D . K lafter 30zölligen  harten H olzes.
A n  Kerzengebühren p ro  Wintersemester für jede 

Z n g ö - und F lü g e l-K a n z le i:
in I ta lie n  und D alm atien  in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
„ G a l i z i e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
„ allen übrigen L ä n d e r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

Pfunden  gegossene Unschlittkerzen.
F ür die gebührenden Kerzen entfällt, « . z. für jedes 

P fund der Pauschalbetrag pr. 4 4  kr.
D ie  Holzpreise jedoch sind w egen ihrer großen V er

schiedenheit nach den im O ctober jeden J a h res auszufer
tigenden M arktpreiö-C ertificaten zu berechnen, n . z. in c lu s .  
der Holzzufuhr, des Hack- und Schneidelohnes.

D er  dießfällig ausgem ittelte B etrag  hat dann a ls  
Pauschalbetrag für den ganzen Sem ester seine Giltigkeit".

D er  Landesausschuß: „D iese P osition  entfällt auf 
133 fl. 2 0  kr., und der Landesausschuß hat in Berück
sichtigung des U m standes, daß die Holzpreise nach den 
Ländern aufgenom men w erden, gegen diese P osition  keine 
Bemerkung erhoben". E s  wird daher beantragt:

„ D er  Landtag w olle beschließen:
E s  sei für das G ensdarm eric-K anzlci-Servicc-P au-  

schale der B etrag  pr. 1 3 3  fl. 2 0  kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and in B ezug auf 

die P ositio n  XIV das W ort zu ergreifen? (Nach  
einer P a u se .)  D a  sich Niem and zum W orte meldet, 
so bringe ich den A ntrag deö Landesausschnsses zur 
Abstim m ung, welcher dahin lautet: (L iest denselben). 
W enn die Herren mit diesem Antrage einverstanden sind, 
so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r ist an
genommen.

Berichterstatter A m  d r o s c h :  P osition  XV. „ P er-



sonal-Service-Gebühr der O ber- und Unterlieutenants, der 
Rechnungsführer, der Fouriere und Kanzleidiener.

Analog den dießfälligcn Arm ee-Gebühren entfallen
den fü r jeden S uba lte rn-O ffiz ie r und Rechnungsführer in 
jedem W interm onat, ix i. in  I ta l ie n , D a lm atien und 
S ü d tiro l den W in te r zu 5 , in allen übrigen Ländern zu 
6 M onate gerechnet, -/3 N . Oe. K lf t r .  des harten oder 
eine K la fte r des weichen, fü r  jeden Fourier und Kanzlei- 
diener V3 N . Oe. K la fte r des harten oder %  K la fte r des 
weichen 30zölligen m it Kreuzstoß geschlichteten B renn
holzes, ferner fü r  jeden S uba lte rn-O ffiz ie r und Rechnungs
führer in den bezeichneten W intermonaten 5 P f.,  jedem 
Fourier und Kanzleidiener aber pr. W interm onat 2 P fd . 
gegossene Unschlittkerzen.

E s  entfallen somit fü r jeden S uba lte rn-O ffiz ie r und 
Rechnungsführer pr. Wintcrsemster im  Ganzen, und z w a r:

I n  I ta lie n  und D a lm atien 3 y 3 N . Oe. K lf .  30zölliges 
hartes Holz und 25 P f.  gegossene Unschlittkerzen, in allen 
übrigen Ländern 4  N . Oe. K lf t r .  30zölliges hartes Holz 
und 30 P f.  gegossene Unschlittkerzen;

F ü r jeden Fourier und Kanzleidiener in  I ta lie n  und 
D alm atien 1 %  N . Oe. K lf t r .  ZOzölliges hartes Holz 
und 10 P f. gegossene Unschlittkerzen, in allen übrigen 
Ländern 2 N . Oe. K lf t r .  ZOzölliges hartes Holz und 12 
P f.  gegossene Unschlittkerzen. F ü r jedes P fund der ge
bührenden Unschlittkerzen en tfä llt der Pauschalbetrag pr. 
44  kr.

D ie  E rm ittlung  der Holzprcise hat au f dieselbe A rt, 
wie dieß Punkt X I  V  beim Kanzlei - Service bemerkt wurde, 
zu geschehen, nu r ist bei E rm ittlung  der Pauschalsumme 
der Kostenbetrag fü r das Hacken und Schneiden des 
Holzes in  A b fa ll zu bringen, da die Bezugsberechtigten 
lediglich au f das in  das H aus zngeführte H o lz , nicht 
aber auch au f die Verkleinerung desselben den Anspruch 
haben".

A ns  den nämlichen G ründen, wie bei den früheren 
Servicen erachtet der LandeSansschuß hier gegen diese 
Position m it 138 fl. 80 kr. nichts einzuwenden, und 
beantragt:

„D e r  Landtag wolle beschließen:
E s  sei fü r das Gensdarmeric - Personal - Service- 

Pauschale der Betrag pr. 138 fl. 80 kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand in  Bezug au f die 

Position X V  das W o rt?  (Nach einer Pause.) Nachdem 
Niemand daö W o rt zu ergreifen wünscht, so bringe ich 
den A ntrag des Landesäusschusses zur Abstimmung, wel
cher dahin geht: (L iest denselben).

Jene H erren, welche m it diesem Antrage einver
standen sind, bitte ich, sich zu erbeben. (Geschieht.) D e r 
Antrag ist angenommen.

Berichterstatter A m b r  o s ch:
Position X V I .  Schreibspesen.
„A ls  Schreibspesenpauschale entfallen fü r jeden F lü 

gel 1 fl. und fü r jeden Regimentsstab 2 fl. monatlich".
D e r ganze Betrag macht 12 f i  und es w ird  der 

A ntrag auf die Belässung dieser Position folgender A r t  
gestellt:

„D e r  Landtag wolle beschließen:
E s  sei fü r  das Gensdarm crie-Schreibspesen-Pau

schale der Betrag pr. 12 fl. zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zur Position X V I  
das W o r t ?  (Nach einer Pause.) Nachdeni Niemand sich 
zum W orte meldet, bringe ich den A ntrag des Ausschus
ses zur Abstimmung, welcher dahin geht: (Liest den
selben).

Jene Herren, welche m it diesem Antrage einver
standen sind, bitte ick, sich zu erheben. (Geschieht.) D e r 
A ntrag ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h :  Position X V I I
„F ü r  an sonstige Auslagen. D arun te r sind begriffen: 

Reinigung der Rauchfänge und Senkgruben, Kasern- und 
W ohnungs - Weißigungen fü r Landcsfond - Gebäude, dann 
fü r jene gemietheten Gebäude, in welchen der E igenthü
mer zur Vornahme dieser Verrichtungen coutractlich nicht 
verpflichtet ist. —  E rhaltung und Nachschaffung der eiser
nen Cavalets sammt Lagerbrcttern, Kanzleiholzzuschüsse, 
dann Beistellung des Beleuchtungs- und Brennservices 
fü r  Posten-Kanzle ien, ferner Auslagen fü r zerbrochene 
Fensterscheiben, fü r kleine H a u s -  und S ta llreparaturen, 
Reise und T ra n s p o rts ; endlich alle sonst noch vorkom
menden unvorhergesehenen nicht regelmäßig wiederkehren
den Auslagen.

Z u r Bestreitung dieses im  Ganzen nicht unwesent
lichen Aufwandes werden 10 Percentc des gesammtjähr- 
lichen Aufwandes m it Ausnahme der Miethzinse be
stimmt".

Um einen Maßstab zur Beurtheilung dieser Post zu 
finden, erlaube ich m ir zu bemerken, daß nachdem bei 
diesen 16 eben vorgetragenen Posten die Summe nach 
dem Antrage des Regim ents-Commandos sich aus 4172 fl. 
31 kr. herausstellt, der lOpercentige B etrag dieser Summe, 
welchen das Regim ents-Commando beansprucht, 417 fl. 
23 kr. ausmacht. Ueber diese Post w ird  nun vom Rc- 
giments-Commando bemerkt:

„N ich t allenthalben treffen die im  E ntw ürfe  ange
führten Leistungen die Kaserneigenthümer (§. 9). M i t  
den Contracten, welche das Regiment aufgenommen hat, 
wurde dicßfalls wohl vorgesorgt.

E s  bestehen aber noch mehrere andere aus der 
frühern Z e it , die von der löblichen k. k. krainischen Laudes
behörde ra tif ic ir t worden sind, lau t welchen die Auslagen 
dafür der Landes- gegenwärtig der Gcnsdarm crie-Bequar- 
tirungsfond zu tragen hat. Namentlich ist dieß unter 
Andern fü r die Kasernen zu Laibach, Neustadtl und K ra in - 
burg der F a ll ,  wo nicht nu r die Weißigungskosten allein, 
sondern außer der E rhaltung der s a rta  te c la  sämmtliche 
Auslagen fü r W ohttüngslokalitäten und S ta llungen  be
stritten werden müssen. J a  es gibt sogar Kasernen, wie 
jene in  K ra in b u rg , fü r welche die Bedingung gemacht 
wurde, daß sie dem Vcrm iether im übernommenen B a u 
zustande nach A b la u f des Contractes wieder zurückgegeben 
werden muß. Nachdem in  dieser aus Kosten des Laudes- 
fondes int Jahre 1853 bedeutende Adaptiruugcn vorge
nommen w itrden, so w ird  die Rückführung derselben auf 
den früheren S tand  und die obwohl dringend nöthigen 
aber ans ökonomischen Rücksichten verschobenen verm ie
denen Herstellungen einen ziemlich großen B etrag bean- 
spruchen, wozu voraussichtlich die angetragenen io  P e r
cent nicht hinreichend sein dürften.

Z u r E rha ltung der eisernen Cavalets sammt Lieger
bretter ist das Pauschale nicht unter dem fü r die M a n n - 
schafts-Zimmer-Einrichtuug ad V I  entworfenen, inbegriffen.

Den verhciratheten Postens - Commandanten gebührt 
ein eigenes Kanzleizimmcr m it dem Service - Ausmaß, 
welches im Ausw eis G der Bequartirungs-Jnstructiou vom 
Jahre 1851 enthalten ist, fü r welches das Pauschale 
weder in den Punkten ad I I ,  H I ,  IV ,  noch in jenen ad 
X I V  et X V  entworfen wurde, daher von den bewilligten 
Procentcn in  so lange bestritten werden muß, a ls sich ein 
solcher auf einem Posten befindet.



V on diesen Procenteu müssen auch die Kanzleiholz- 
Zuschüsse bestritten w erden, weil ad  X IV  n u r die ein
fache S erv ice-G ebühr entworfen wurde.

Dieser Zuschuß gebührt zu Folge der C irkular-V er
ordnung des hohen K rieg s-M in is te riu m s vom 16. S e p t. 
1861 Abtheilung 11 9h'. 4 7 7 3  §. 13 n u r d a n n , wenn 
wegen eines ungewöhnlich strengen und anhaltenden 
W in ters in manchen dein Kauzlcizwecke gewidmeten Loka
litäten daö A nslangen  m it der ordinären Heizgebühr nicht 
gefunden werden kann.

I n  diesem Falle ist die hohe G ensdarm erie-G eneral- 
Jnspcction ermächtiget, au f m otivirtes Ansuchen die be
messene H eizgebühr bis zu zwanzig P ercen t höher zu stellen.

Endlich kann die Nachschaffnng der durch unverm u- 
thct eingetretene S tü rm e  oder durch Hagelschläge zerbro
chenen Scheiben füglich N iem anden aufgebürdet werden, 
und müssen die A uslagen  d a fü r, so wie die Reise- und 
Transportspesen a u s  dieser R ubrik bestritten werden, weil 
die andern nicht daraus dvtirt sind".

Ich  glaube d arau f n u r zu bemerken, daß bloß von 
drei Kasernen gesprochen w ird , in  denen au f Kosten des 
Pauschalirungsfondes R ep ara tu ren  vorgenommen werden, 
namentlich aber von jener in K rainburg . Ich  glaube, daß 
dann , w enn diese Kasernen einst ausgelassen w erden, der 
Landes - Ausschuß vielleicht doch irgend eine Jngerenz 
wird nehmen dürfen , und daß darüber die Erhebungen 
gepflogen, die Beschädigungen genau beschrieben, und 
sohin a u s  dem Landeöfonde bezahlt werden könnten. E s  
dürste sieb daher die N othM ndigkcit nicht ergeben, schon 
jetzt für diesen F a ll Pauschalirungen auöznmcssen. (R ufe : 
S e h r  g u t!) W a s  übrigens die Aufbesserungen fü r die 
Beheizung an be lan g t, so scheint m ir , daß da wohl keine 
Grenzen sind. Diese lassen sich ausdehnen je nach dem 
S tande  der W itterung , und w enn w ir bedenken, daß der 
Ansatz voll 10 P ercen t fü r A uslagen , denen man doch 
eigentlich keine sichere N orm  geben kann, bestimmt ist, so 
dürfte dem Landes - Ausschuß der V orw urf zu großer 
Oekonomie nicht treffen, wenn fü r die Fensterscheiben 
u. s. w. 100 fl. zu bewilligen beantrag t wird.

D er Landes - Ausschuß erachtet daher bei seiner 
Position zu verbleiben, und bean trag t:

„D er Landtag wolle beschließen:
E s  sei fü r die sonstigen su b  R ub . X V I I  specificirten 

G ensdarm erie - B eq uartiru ng s - A uslagen  eine Pauscbal- 
Sum m e von 100 fl. zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  in Bezug au f die 
Position X V II  daö W o r t ? (Nach einer P ause.) Nacb- 
dcm sich N iem and zum W orte m eldet, so bringe ich den 
Antrag des Landcsausschusscs zur Abstimmung, der dahin 
geht: (Liest denselben).

W enn die H erren  diesem A ntrage beistimmen, so 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) D er A ntrag  ist 
angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch : Nachdem diese sieb
zehn Posten durchgegangen sind, erübriget noch, den B e
schluß über das G anze ;u  fassen. Nachdem die hohe 
Versammlung bis au f eine Post den A nträgen  des Laudcs- 
ausschusses beigestimmt h a t ,  so werde ich hochdiesclde 
nunmehr in die Kenntniß des R esultates der heutigen 
Abstimmung setzen.
Aach dem Antrage ins O en sd arm em -R eg im en ts:
8 ü r  die Kasern-R einigung 8 4 9  fl. 60  kr. 

(/ „ „ Beleuchtung 415  „ 8 0  „
„ „ S ta l l -  detto 

und Requisiten . . .  20  „ 4 0  „

Nach dein hentigrn 
N eschlnsse:

475  fl. 20  kr. 
207  „ 90  „

20  „ 40  „

Nach dem Antrage des O ensdarwrrie-A rgim enis:
■e- §  / Offiziere und der
rS 3  1 für die D iener ge-
% ~  \  bührenden Ein-
§  -5 'rich  tun g und
E  L  (B ettzeug  . . .
5  l M annschaft . .

5  I Posten- Küchen-
„'% ! und jene der Un-

K Z z  ' tcrparteien . .

100 fl.—  kr. 
295  „ —  „

67 „ 32 „
F ü r Bettwäsche-Reinigung 292  „ 40  „

„ „ R ep a ra tu r
„ Decken-,Strohsäcke- u.

19 „ 56 „

Kopfpölster-Reinigung 58 „ 68  „
„ Bcttenstroh . . . 122  „ 25  „
„ 9Ratratzenkrämpelung 163 „ —  „
„ Bcttwäsch -, Decken-,

Kopfpölster- und S tro h -  
säcke-Nachschaffuug . . 1483 „ 30 ,

„ K anzlei-Service . . 133 „ 20
„ P ersonal-Serv ice  . . 138 „ 80  ,
„ Schrcibspcsen . . . 12 „ —
„ den beantragten 10 

procent. Zuschlag au f 
sonstige A uslagen  m it 417  „ 23

Nach dem heutigen 
N esch ln sse:

100 fl. 
189 ..

—  kr.

67
146

19

58
122

61

766
133
138
12

100

32
20
56

68
25

10
20
80

E s  w ürde sich somit das P auschalirungs - E rfo r- 
dcruiß anstatt der vom R egim ents - Commando (m it E in 
schluß des M iethzins - B etrages p r. 91 42  fl. 60 kr.) 
beanspruchten 12 ,000  fl. nach dem heutigen Beschlusse auf 
8956 fl. 21 kr. belaufen.

Ich  beantrage daher:
„ D e r hohe Landtag wolle beschließen:
D ie  für die einzelnen G ensdarm erie -B eq u a rtirn n g s- 

Erfordernisse heute festgestellten Pauschalbeträge seien 
dem löbl. k. k. G ensdarm erie - R egim ents - Commando 
sogleich mitzutheilen".

P r ä s i d e n t :  E s  ist dieß ein Schluß-A ntrag, der 
dahin geht: (L iest denselben). I s t  Jem and , der dießsalls 
das W o rt zu ergreifen wünscht? (Nach einer P ause.) 
W enn Niem and sich zum W orte  m eldet, so bringe ich 
den A ntrag  sogleich zur Abstimmung.

W enn die H erren  m it diesem A ntrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) D er Lan
des-A usschuß ist somit b eauftrag t, die A ntw ort an das 
G ensdarm erie - R egim ents - Commando im S in n e  der heute 
gefaßten Beschlüsse zu erlassen.

Berichterstatter A m b r o s c h :  D ie zweite Abtheilung 
deS Erfordernisses fü r die G ensdarm erie - B equartirung  
umfaßt die Q uartierzinse.

Nach dein in meinen H änden befindlichen Ausweise 
betragen dieselben fü r das J a h r  1 8 6 2 , 9241 fl. 60  kr. 
I n  dieser Richtung kann dermalen keine Aenderung ge
troffen werden, und es ist dieser B etrag  auch in die obige 
Position von 89 56  fl. 21 kr. aufgenommen worden. Ich 
bin m it der Ansicht des H errn  V orredners Deschmann 
ganz einverstanden, daß d i e s e r  Gegenstand dein Finanz- 
Äusschnsse zugewiesen w erde, weil es sich hier eben nicht 
um eine currente Angelegenheit, sondern um Princip ien  
handelt, ob nämlich künftighin die G ensdarm erie selbst, 
ohne Jn terven irung  der Landes-V ertretung die Q u artie re  
am flachen Lande miethen w ird , und ob m an nicht bei 
diesen Zinsen vielleicht eine Pauschalirung eintreten lassen 
kann.



Dieß sind wichtige Fragen, die einer reiflichen 
Ucbcrlegnng bedürfen, nnd bei denen uns die weitern 
Aufklärungen des so freundlich gesinnten hiesigen F lügel- 
Commandos zur Seite stehen werden. Diesen zweiten 
Punkt bitte ich daher an den Finanz - Ausschuß zu weisen, 
und beantrage daher: D e r hohe Landtag wolle beschließen:

„E s  sei rücksichtlich der künftigen Bestimmung der 
Gensdarmerie - Q ua rtie re  unb ih rer Zinsen der Gegenstand 
an den F inanz-Ausschuß zn verweisen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen A n 
trag daö W o rt zu ergreifen? (Nach einer Pause.) D a  
Niemand von den Herren Abgeordneten sich zum W orte 
meldet, so bringe ich den A ntrag zur Abstimmung, daß 
der zweite T he il dcS Verhandlungs-Gegenstandes, welcher 
die Miethzinse und die Fragen, die sich hieran reihen, 
um faßt, dem F inanz-Ausschüsse zur Vorberathung zu 
überweisen wäre.

Berichterstatter Ä  m d r os c h :  Ich  habe geglaubt,
w e il der Finanz-Ausschuß schon creirt is t, und dieser zweite 
T h e il eine Gesetzesfrage in sich schließt, die vielleicht besser 
dem Finanz - Ausschüsse zur Lösung überlassen w äre, als 
dem Landes-Ausschüsse, den eben vernommenen A ntrag  
zu stellen. W ürde aber die hohe Versammlung wünschen, 
daß der Landes-Ausschuß diesen Gegenstand unter W ü r 
digung der inzwischen eingetretenen Aenderungen noch in 
neuerliche Berathung n im m t, wie dieß in ähnlicher Weise 
m it der Denkschrift, rücksichtlich des Provinzialfondes in  
Folge der seit dem Beschlusse des Landes - Ausschusses 
eingetretenen Aenderungen geschehen ist, so w ird  ihn  der 
Landes-Ausschuß selbst in die weitere Berathung ziehen.

P r ä s i d e n t :  Ich  muß jetzt den A n tra g , wie er 
ursprünglich gestellt wurde, zur Abstimmung bringen, daß 
nämlich der zweite T he il der Vorlage dem F inanz- A u s 
schüsse zur Berathung und gutächtlicher Aeußerung zu 
überweisen sei. W enn die Herren m it diesem Antrage 
einverstanden sind, so bitte ich dieselben, sich zu erheben. 
(Niemand erhebt sich.) E s  erhebt sich N iem and, der 
A ntrag ist somit gefallen.

E s  ist jetzt die F rage, ob die hohe Versammlung 
die Beantwortung der oberwähnten Fragen dem Landes- 
Ausschusse zuweisen wolle. W enn die Herren m it diesem 
Antrage einverstanden sind, bitte ich dieselben, sich zu 
erheben. (D ie  ganze Versammlung erhebt sich.) E s  w ird  
also die weitere Borberathung über den zweiten T he il des 
Verhandlungs - Gegenstandes dem Landes-Ausschnsse zuge
wiesen.

W ir  gelangen nun an den dritten Gegenstand der 
heutigen Tagesordnung, nämlich zu dem Antrage, auf 
Verleihung einer Gnadengabc aus dem Lanbesfonde fü r 
einen dienstunfähig gewordenen Schubbeglciter.

H e rr Abgeordneter Ambrosch w ird  als Referent des 
Landesi-Ausschusses der V ortrag  erstatten.

Berichterstatter A m  dr osch :  E s handelt sich um
die B ew illigung  einer Gnadengabe fü r einen im Dienste 
verunglückten Schubbegleiter Namens B arthe lm ä Jersche.

A us der N ote , welche die Landesregierung dieß- 
salls im v. Jahre an den Landes-Ausschuß gerichtet hat, 
w ird  das hohe H aus den Sachverhalt hinreichend ent
nehmen (L ies t):

„B a rthe lm ä  Jersche, gebürtig von Töplitz in  Unter- 
kram, ist nach einer 19 '/„jährigen militärischen Dienstlei
stung m it Abschied entlassen, und darauf von der bestande
nen Laibacher Bezirkshauptmannschast unterm 1. M ärz  
1851 als Schubbegleiter m it dem Taggelde von 36 kr. 
C. M . ,  welches im M onate November 1853 auf 40  kr. C. M .

erhöht worden ist, —  bestellt worden, welchen Dienst er 
bis 6. M a i v. I .  ordnungsmäßig versehen hat.

Am  6. M a i v. I .  jedoch wurde Jersche ans der 
Hauptstraße nach K ra iubu rg , wohin er den Schübling 
Johann B eslay beförderte, im  W alde außer Jepcrza durch 
4 unbekannte M änne r überfallen und derart mißhandelt, 
daß er in Folge der erlittenen Verletzungen zur fernern 
Versetzung des Schnbbegleitersdienstes untauglich wurde.

Barthe lm ä Jersche, welcher eine Fam ilie von 5 
Köpfen zu ernähren hat ,  ist gänzlich vermögenslos —  
und in  Folge der bei der Ausübung seiner Berufspflicht 
erlittenen Verletzungen erwerbsunfähig, seine Lage ist da
her bedancrnngswürdig, nnd er, so wie seine ganze Fam ilie 
sind unverschuldeter Weise dem größten Kummer und 
Elende preisgegeben.

Nachdem Jersche nur m it einem Taggcldc aus Lan- 
desmitteln bedienstct war, so hat er allerdings keinen ge
setzlichen Anspruch auf Versorgung; w ird  jedoch in E r 
wägung gezogen, daß er ohne sein Verschulden in  A u s 
ü b u n g  s e i n e s  D i e n s t e s  —  dienstesunfähig geworden 
ist, so würde cs als ein Act der B illig ke it erscheinen, 
wenn diesem Umstande Rechnung getragen, nnd ihm ein 
Gnadengchalt zugesprochen werden würde.

I n  E rwägung der oben angeführten Thatsachen 
beehrt man sich daher, dem löblichen krain. Landcsaus- 
schnffe das dießfällige Einschreiten des Bezirksamtes 
Laibach Umgebung zu überm itte ln, und dasselbe einer 
wohlwollenden W ürdigung auf das Angelegentlichste zu 
empfehlen".

D a s  Einschreiten des Bezirksamtes Laibach enthält 
im  Wesentlichen nur die M o tive , welche ich eben vorge
tragen habe, und der Landesausschuß hat in Folge der 
Note der Landesregierung in seiner S itzung vom 20. 
November v. I .  nach dem Majoritätsbeschlüsse erachtet, 
über die Verletzung und den körperlichen Zustand des 
Jersche noch das Gutachten des Landes -M edicina lra thes 
einzuholen.

Dieses Gutachten lautet folgender M a ß e n :
„D e r  in Folge hohen Landesregierungs-Erlasses vom 
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ärztlich untersuchte Schubbeglciter Bartho lom ä Jersche, 
welcher in  Folge einer in seiner Dienstesausübung erlitte
nen schweren Verletzung an einem habituellen Kopfschmerze 
leidet, worüber das Gutachten des substitnirten D istric ts- 
physikers D r . Skedl nähern Aufschluß g ib t, läßt nebst 
einem chachectischcn Aussehen auch eine auffallende M uske l
schwäche nachweisen, und derselbe ist überdies m it chroni
schem Gelenk-RheumatiSmus behaftet, woran er bereits 
seit 6 M onaten leidet. —  M i t  H inblick au f die vorge
fundenen Gebrechen erachte ich, daß der ärztlich Unter
suchte Physisch nicht geeignet ist, irgend einen Dienst m it 
E rfo lg  zu versehen, weßhalb ich denselben zur Versetzung 
in  den Ruhestand beantrage.

Den Ausspruch, ob Jersche in der Folge vielleicht 
einen m it geringen Anstrengungen verbundenen Dienst, 
z. B .  jenen eines Kanzleidieners, wie D r .  Skedl meint, zu 
versehen geeignet wäre, macke ich von dem Befunde einer 
neuerlichen ärztlichen Untersuchung abhängig, welche bin
nen der Frist eines oder zweier Jähre S ta t t  zu finden 
hätte, wo man sodann die Ueberzeugung gewinnen könnte, 
ob dessen Befinden sich gebessert oder verschlimmert hätte, 
oder ob selbes stationär geblieben ist".

D a  die Geldm itte l des Landesfondcs ohnedieß so 
prekär sind, so muß auch in  Angelegenheiten, die das 
menschliche G efühl berühren, ein gewisses M a ß  eingehalten 
werden. D er Landcsausschuß hat daher folgendes Votum



über die neuerliche Untersuchung m it M a jo r itä t abgegeben: 
„ I n  dem V ortrage vom 20. November v. I .  N r. 2976  
ist beantrag t worden, dem B a rth . Jersche anstatt der be
antrag ten  G nadengabe von 100  fl. n u r die H älfte  davon 
mit 50  fl. au s  dem Landcsfoude anzuweisen, die andere 
H älfte aber der Landesregierung zu überlassen, es ist sich je
doch die Genehm igung hiezu vom Landtage vorbehalten 
worden.

G egen diesen A ntrag  ist p e r  m a jo ra  entschieden 
w orden, den Jersche noch einer ärztlichen Untersuchung 
durch den k. k. M cdicinalrath  zu unterziehen.

D e r vom k. f. M cdicinalrathe D r . S chro tt an die 
k. f. Landesregierung erstattete Bericht von 9 . December 
1862 spricht sich dahin a u s ,  daß Jersche gegenwärtig zu 
keinem Dienste geeignet sei, somit auch nicht einmal zu 
einem leichten Kanzleidienerdienste, wie daS erste ärztliche 
Gutachten des D r . Skedl andeutet. E s  dürfte der Zeit
punkt zu dieser Verwendbarkeit erst nach der Frist von 
einem oder zwei Ja h re n  eintreten.

U nter diesen Umständen erachtete der Referent für 
den Jersche eine G nadengabe von 100 fl. vorläufig nur 
auf E in  J a h r  zu beantragen, und sich hiezu die Geneh
m igung des Landtages zu erbitten".

D e r  A ntrag, welchen der Landesausschuß somit p e r  
m a jo ra  stellt, ist folgender:

„ D e r Landtag tvolle beschließen:
E s  werde dem Schubbegleiter B arthe lm ä Jersche 

eine G nadengabc pr. 100  st. a u s  dem Landesfondc nur 
für das J a h r  1863 bewilliget".

Ich  erlaube m ir hiezu zu bemerken, daß cs noch 
dahin gestellt sei, welchen A ntheil der Landesfond an 
den S chubauslagen  nehmen wird, und daß cs nicht rä th - 
lich sei, sich dießfalls au f längere Z eit zu binden, ferner 
hat das ärztliche P a rc re  doch noch eine Verwendbarkeit 
des Jersche in Aussicht gestellt, welche dem Verunglückten 
einen andern Zufluß bieten dürfte , deßwegen glaubte 
der Landesausschuß den G efühlen der Menschlichkeit nach
zukommen, wenn er den A ntrag  stellte, dem Verunglückten 
den ganzen vom Bczirksam tc Umgebung Laibachs bean
tragten B etrag  von 100  fl. au f ein J a h r  zu bewilligen.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  über den soeben 
vernommenen A ntrag des Landesausschusses das W ort 
zu ergreifen? (Nach einer P ause .) D a  sich N iem and zum 
W orte m eldet, so bringe ich denselben zur Abstimmung. 
D er A ntrag  geht dahin : (L iest denselben). W enn die 
H erren m it diesem A ntrage einverstanden sind , so bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) D er A ntrag  ist an
genommen.

W ir kommen nun zum nächsten Gegenstände der 
T ag eso rdnung , zu den Gesuchen mehrerer Gemeinden um  
Bewilligung zu Grundzerstückungen und V eräußerung von 
Grundparzellen.

Berichterstatter A m  d r o s c h  (L ies t):
„Landesregierung Übermacht unterm  20. d. M . 

Z. 4921 die V erhandlungs - und V ertheilungsacten be
züglich der den Insassen von In n e rg o r ic  und P le š iv c a  
gehörigen H utw eiden und Erw irkung der Theilungsge- 
uehmignug beim nächsten Landtage.

Schon im J a h re  1834  haben die Grundbesitzer 
der Ortschaften In n e rg o r ic  und P le š iv c a  einen ihnen 
gehörigen M orasttcrra iu  N a  m ah u  im Flächenmaße von 
238 Joch und 11 54  □  K lftr., un ter Beobachtung aller 
bei dem Bestände des U ntcrthänigkeits - Verhältnisses vor
geschriebenen Förmlichkeit unter sich vertheilt. E s  blieben 
ihnen aber noch in der nächsten Umgebung zwei W eide- 
terraine, und zw ar die eine genannt V o je  su b  P a rz .
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N r. 4971  im Flächenmaße von 136 Joch 744  K lf tr ., 
die andere genannt S p io n  su b  P a rz . N r. 4541 im 
Flächenmaße von 32  Joch 1504 □  K lftr. ü b r ig , welche 
sie gemeinschaftlich a ls  W eiden benützt haben.

D ie V ortheile einer rationellen Bewirthschaftnng 
einsehend, haben die Insassen der beiden benannten O r t 
schaften beschlossen, auch diese beiden W eiden unter sich 
zu vertheilen und sie sind, nach technischer Vermessung 
laut G em einde-S itzungs-P ro toko lls  vom 1. August 1861 
auch über den, jeden Einzelnen unter ihnen treffenden 
Antheil einig geworden.

Zugleich haben sie dokumentirt nachgewiesen, daß 
die Ansprüche einiger Kcischlcr schon im gerichtlichen 
W ege, gänzlich beigelegt worden sind, und sie sich im 
freien Eigenthum srechte befinden.

D ieses S itz u n g s -P ro to k o ll ist rücksichtlich zweier 
nt. j. Besitzer Josef N artnik  und Jakob S o je r  lau t Bez. 
Ger. C lausel vom 10. O ctober 1861 N r. 14028  auch 
obervormunbschaftlich ratificirt worden.

Säm m tliche Acten sind dem k. k. Bezirksam te Um
gebung Laibach überreicht, und von diesem gutächtlich an 
die k. f. Landcs-Regierung vorgelegt worden, und diese hat 
mit Note vom 20 August v. I .  N r. 4721 diesen V er- 
theilungs - Act zur Erwirkung der T heilnngs - Genehm i
gung am nächsten Landtage nach §. 74  d. G . O . an 
den Landesausschuß überm ittelt".

Rücksichtlich der Vertheilung von H utw eiden sprechen 
sich schon sehr alte Gesetze vortheilhaft au ö :

D ie  V erordnung vom 5. O ctober 1767 ordnet an 
die Urbarmachung der H utw eiden bei sonstiger Anordnung 
von Z w angsm itteln . D a s  P a te n t vom 5. November 
1768 macht die Obrigkeiten und K reisäm ter zur Verthei- 
lung der Gemeindehutweiden verbindlich, und spricht für 
die W idcrspänstigcu den V erlust ihrer Antheile au s. I m  
gleichartigen S in n e  wurde in der Hofk. Verordnung vom 
4. J ä n n e r  1780 N r. 2 1 3 6 , im Hofkanzlei - Dekrete vom 
28. Dezember 1 7 8 1 , im P a ten te  vom 17. A pril 1 7 8 4 , 
in der H ofverordnung vom 8. J u n i  1786 die Zerstückung 
und V ertheilung der Gemeindeterraine insbesondere der 
H utweiden angeordnet. —

V orurtheile und M angel an Gemeinsinn haben die 
Durchführung dieser M aßregeln  in manchen Gegenden 
noch nicht zur A usführung gebracht, daher dem eigenen 
Antriebe der Gemeinden aller Vorschub zu leisten, und die 
B ew illigung zu ertheilen w ä re , w e n  n die Besitzer sich 
freiwillig vereinigen und um die Genehm igung dieses 
Actes bitten. —

D a  nun einerseits die Besitzrccbtc in Betreff dieser 
beiden H utw eidcn nicht streitig sind , andererseits aber 
die Theilung schon factisch zur Zufriedenheit der Bethet- 
ligten vorgenommen worden ist; da ferncrs die Theilung 
vom landwirthschaftlichcn Standpnnckte zur bessern Culti- 
virung der Einzeln-Antheile erwünscht ist, und überhaupt 
derartige Theilungen schon wiederholt gesetzlich anempfohlen 
worden sind, so beantragt der L andcsausschuß:

„D er Landtag wolle beschließen:
E s  werde die Genehm igung zur Vertheilung der 

den Insassen von In n e rg o r ic  und P le š iv c a  gehörigen 
Hutwciden V o je  und S p io n  ertheilet".

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and über den A ntrag, 
den w ir soeben vernommen haben, das W ort zu ergreifen? 
(Nach einer P ause.) W enn  Niemand das W ort zu er
greifen wünscht, so bringe ich den A ntrag des Landes
ausschusses zur Abstimmung.

Abg. G ra f  A nton » . A u e r s p e r g :  Ich  möchte doch 
wegen des Präcedenzfallcs m ir erlauben, darau f aufmerk-
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sam zu machen, daß mir diese Fassung eine zn allgemeine 
erscheint. Ich glaube bei der Ertheilnng eines solchen 
Consenses von Seite des Landtages w äre nothwendig in 's  
Auge zu fassen, ob der Consens ein nachträglicher ist, für 
eine bereits vollzogene Vertheilung, oder ob er ertheilt 
wird, für eine in Aussicht gestellte Theilung.

W enn die Vertheilung erst in Aussicht steht, so 
mußte der Landtag bei' seinem Beschlusse auch iu 's  Auge 
fassen, unter welchen Bedingungen er die Bewilligung hiezu 
ertheilt, welche Bedingungen ihm von S eite  der betreffen
den Gemeinde in Antrag gebracht worden sind.

I n  diesem speciellen Falle scheint es sich aber nur 
um eine nachträgliche Genehmigung einer bereits vollzo
genen Theilung zu handeln. Ich glaube, daß man siche
rer vorgeht, wenn man den Umstand, daß die Vertheilung 
bereits vollzogen ist, in das Votum aufnimmt. Ich wurde 
mir daher vielleicht den Antrag zu stellen erlauben, daß 
die Formulirung des Ausschuß-Antrages in dieser Rich
tung vervollständigt werde.

(Nach einer P au se , während welcher der Bericht
erstatter die verlangte Ergänzung vornimmt.)

P r ä s i d e n t :  D er Antrag lautet nunmehr dah in :

„D er Landtag wolle beschließen:
E s  werde die Genehmigung der bereits vollzogenen 

Vertheilung der den Insassen von In n e rg o r ic  und P le 
ši v ca  gehörigen Hutweiden V o je  und S p io n  nachträglich 
ertheilet".

W enn die H erren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r ist 
angenommen.

Ich  schließe nun die Sitzung und beraume die nächste 
ans M ontag  10 Uhr an. A uf die Tagesordnung setze 
ich den Antrag deö Landesausschusses auf Abschreibung 
einer Schuld des Theaterfondes an den ständischen Fond.

Berichterstatter A m  d r o s c h :  Ich bitte, darf ich un
terbrechen, H err Landeshauptmann, ich habe noch ein Stück 
hier zum Vo r t r age . . . .  (W ird unterbrochen.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, die Sitzung ist geschlossen.
Ferner den A ntrag des H errn  D r. Tom an aus 

Einführung der Schwurgerichte, dann die jetzt noch übrig 
gebliebenen Gesuche der Gemeinden um Bewilligung zu 
Grundzerstückungen oder Grundveräußerungen, dann even
tuell einen V ortrag wegen verweigerter Uebernahme der 
Zw angsarbeits-A nstalt.

(Schluß der Sitzung u Ahr 3® Minuten.)


